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Zu § 1 UStG

1.1 Leistungsaustausch

Allgemeines
(1) 1Ein Leistungsaustausch setzt voraus, dass Leistender und Leistungsemp-

fänger vorhanden sind und der Leistung eine Gegenleistung (Entgelt) gegen-
übersteht. 2 Für die Annahme eines Leistungsaustauschs müssen Leistung und
Gegenleistung in einem wechselseitigen Zusammenhang stehen. 3 § 1 Abs. 1
Nr. 1 UStG1) setzt für den Leistungsaustausch einen unmittelbaren, nicht aber
einen inneren (synallagmatischen) Zusammenhang zwischen Leistung und Ent-
gelt voraus (BFH-Urteil vom 15.04.2010 – V R 10/08, BStBl. II S. 879). 4Bei
Leistungen, zu deren Ausführung sich die Vertragsparteien in einem gegen-
seitigen Vertrag verpflichtet haben, liegt grundsätzlich ein Leistungsaustausch
vor (BFH-Urteil vom 08.11.2007 – V R 20/05, BStBl. II 2009 S. 483). 5Auch
wenn die Gegenleistung für die Leistung des Unternehmers nur im nicht-
unternehmerischen Bereich verwendbar ist (z.B. eine zugewendete Reise),
kann sie Entgelt sein. 6Der Annahme eines Leistungsaustauschs steht nicht
entgegen, dass sich die Entgelterwartung nicht erfüllt, dass das Entgelt unein-
bringlich wird oder dass es sich nachträglich mindert (vgl. BFH-Urteil vom
22.06.1989 – V R 37/84, BStBl. II S. 913). 7Dies gilt regelmäßig auch bei –
vorübergehenden – Liquiditätsschwierigkeiten des Entgeltschuldners (vgl.
BFH-Urteil vom 16.03.1993 – XI R 52/90, BStBl. II S. 562). 8Auch wenn
eine Gegenleistung freiwillig erbracht wird, kann ein Leistungsaustausch vor-
liegen (vgl. BFH-Urteil vom 17.02.1972 – V R 118/71, BStBl. II S. 405).
9 Leistung und Gegenleistung brauchen sich nicht gleichwertig gegenüberzuste-
hen (vgl. BFH-Urteil vom 22.06.1989 – V R 37/84, a.a.O.). 10An einem
Leistungsaustausch fehlt es in der Regel, wenn eine Gesellschaft Geldmittel nur
erhält, damit sie in die Lage versetzt wird, sich in Erfüllung ihres Gesellschafts-
zwecks zu betätigen (vgl. BFH-Urteil vom 20.04.1988 – X R 3/82, BStBl. II
S. 792; vgl. auch Abschnitt 1.6).2)

(2) 1Zur Prüfung der Leistungsbeziehungen zwischen nahen Angehörigen,
wenn der Leistungsempfänger die Leistung für Umsätze in Anspruch nimmt,
die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, vgl. BFH-Urteil vom 15.03.1993 –
V R 109/89, BStBl. II S. 728. 2Zur rechtsmissbräuchlichen Gestaltung nach
§ 42 AO3) bei „Vorschaltung“ von Minderjährigen in den Erwerb und die
Vermietung von Gegenständen vgl. BFH-Urteile vom 21.11.1991 – V R 20/
87, BStBl. II 1992 S. 446, und vom 04.05.1994 – XI R 67/93, BStBl. II
S. 829. 3 Ist der Leistungsempfänger ganz oder teilweise nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigt, ist der Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten
sowohl bei der „Vorschaltung“ von Ehegatten als auch bei der „Vorschaltung“
von Gesellschaften nach den Grundsätzen der BFH-Urteile vom 22.10.1992 –
V R 33/90, BStBl. II 1993 S. 210, vom 04.05.1994 – XI R 67/93, a.a.O., und
vom 18.12.1996 – XI R 12/96, BStBl. II 1997 S. 374, zu prüfen.
(3) 1Der Leistungsaustausch umfasst alles, was Gegenstand eines Rechtsver-

kehrs sein kann. 2Leistungen im Rechtssinne unterliegen aber nur insoweit der
Umsatzsteuer, als sie auch Leistungen im wirtschaftlichen Sinne sind, d.h.

1)Nr. 1.
2) Zur Besteuerung von Verwaltungsgemeinschaften siehe BayLfSt v. 27.4.2020 – S 7106.1.1 – 21/4

St 33, DStR 2020, 1131.
3) dtv 5548 AO/FGO Nr. 1.
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Leistungen, bei denen ein über die reine Entgeltentrichtung hinausgehendes
eigenes wirtschaftliches Interesse des Entrichtenden verfolgt wird (vgl. BFH-
Urteil vom 31.07.1969 – V 94/65, BStBl. II S. 637). 3Die bloße Entgelt-
entrichtung, insbesondere die Geldzahlung oder Überweisung, ist keine Leis-
tung im wirtschaftlichen Sinne. 4Das Anbieten von Leistungen (Leistungs-
bereitschaft) kann eine steuerbare Leistung sein, wenn dafür ein Entgelt gezahlt
wird (vgl. BFH-Urteil vom 27.08.1970 – V R 159/66, BStBl. II 1971 S. 6).
5Unter welchen Voraussetzungen bei der Schuldübernahme eine Leistung im
wirtschaftlichen Sinne anzunehmen ist vgl. die BFH-Urteile vom 18.04.1962 –
V 246/59 S, BStBl. III S. 292, und vom 31.07.1969 – V 94/65, a.a.O.
(4) 1Ein Leistungsaustausch liegt nicht vor, wenn eine Lieferung rückgängig

gemacht wird (Rückgabe). 2Ob eine nicht steuerbare Rückgabe oder eine
steuerbare Rücklieferung vorliegt, ist aus der Sicht des ursprünglichen Liefe-
rungsempfängers und nicht aus der Sicht des ursprünglichen Lieferers zu beur-
teilen (vgl. BFH-Urteile vom 27.06.1995 – V R 27/94, BStBl. II S. 756, und
vom 12.11.2008 – XI R 46/07, BStBl. II 2009 S. 558).
(5)1) Zur Errichtung von Gebäuden auf fremden Boden vgl. BMF-Schreiben

vom 23.07.1986, BStBl. I S. 432, zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von
Erschließungsmaßnahmen vgl. BMF-Schreiben vom 07.06.2012, BStBl. I
S. 621, und zu Kraftstofflieferungen im Kfz-Leasingbereich sowie im Tank-
kartengeschäft vgl. BMF-Schreiben vom 15.06.2004, BStBl. I S. 605, und vom
21.01.2025, BStBl. I S. 371.
(5a) Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Bitcoin und anderen sog.

virtuellen Währungen vgl. BMF-Schreiben vom 27.02.2018, BStBl. I S. 3162).
(5b) Zur umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung des Verlegeranteils an den

Einnahmen aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen nach § 27 sowie §§ 54, 54a
und 54c UrhG sowie aus urheberrechtlichen Nutzungsrechten vgl. BMF-
Schreiben vom 14.10.2021, BStBl. I S. 2133.

Beistellungen
(6)3) 1Bei der Abgrenzung zwischen steuerbarer Leistung und nicht steuer-

barer Beistellung von Personal des Auftraggebers ist unter entsprechender
Anwendung der Grundsätze der sog. Materialbeistellung (vgl. Abschnitt 3.8
Abs. 2 bis 4) darauf abzustellen, ob der Auftraggeber an den Auftragnehmer
selbst eine Leistung (als Gegenleistung) bewirken oder nur zur Erbringung der
Leistung durch den Auftragnehmer beitragen will. 2 Soweit der Auftraggeber
mit der Beistellung seines Personals an der Erbringung der bestellten Leistung
mitwirkt, wird dadurch zugleich auch der Inhalt der gewollten Leistung näher
bestimmt. 3Ohne entsprechende Beistellung ist es Aufgabe des Auftragneh-
mers, sämtliche Mittel für die Leistungserbringung selbst zu beschaffen. 4Daher
sind Beistellungen nicht Bestandteil des Leistungsaustauschs, wenn sie nicht im
Austausch für die gewollte Leistung aufgewendet werden (vgl. BFH-Urteil
vom 15.04.2010 – V R 10/08, BStBl. II S. 879).
(7) 1Eine nicht steuerbare Beistellung von Personal des Auftraggebers setzt

voraus, dass das Personal nur im Rahmen der Leistung des Auftragnehmers für
den Auftraggeber eingesetzt wird (vgl. BFH-Urteil vom 06.12.2007 – V R 42/
06, BStBl. II 2009 S. 493). 2Der Einsatz von Personal des Auftraggebers für

1) A 1.1 UStAE Abs. 5 neu gef. durch BMF v. 21.1.2025, BStBl. I 2025, 371, anzuwenden in allen
offenen Fällen.

2)Geänd durch BMF v. 3.5.2021, BStBl. I 2021, 713.
3) Zu juristischen Personen des öff. Rechts vgl. A 2.11 UStAE Abs. 15.
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Umsätze des Auftragnehmers an Drittkunden muss vertraglich und tatsächlich
ausgeschlossen sein. 3Der Auftragnehmer hat dies sicherzustellen und trägt
hierfür die objektive Beweislast. 4Die Entlohnung des überlassenen Personals
muss weiterhin ausschließlich durch den Auftraggeber erfolgen. 5 Ihm allein
muss auch grundsätzlich das Weisungsrecht obliegen. 6Dies kann nur in dem
Umfang eingeschränkt und auf den Auftragnehmer übertragen werden, soweit
es zur Erbringung der Leistung erforderlich ist.

Beispiele für einen Leistungsaustausch
(8) 1Die Übernahme einer Baulast gegen ein Darlehen zu marktunüblich

niedrigen Zinsen kann einen steuerbaren Umsatz darstellen (vgl. BFH-Be-
schluss vom 12.11.1987 – V B 52/86, BStBl. II 1988 S. 156). 2Vereinbart der
Bauherr einer Tiefgarage mit einer Gemeinde den Bau und die Zurverfügung-
stellung von Stellplätzen für die Allgemeinheit und erhält er dafür einen Geld-
betrag, ist in der Durchführung dieses Vertrags ein Leistungsaustausch mit der
Gemeinde zu sehen (vgl. BFH-Urteil vom 13.11.1997 – V R 11/97, BStBl. II
1998 S. 169).
(8a) Die Zustimmung zur vorzeitigen Auflösung eines Beratervertrages ge-

gen „Schadensersatz“ kann eine sonstige Leistung sein (BFH-Urteil vom 07.07.
2005 – V R 34/03, BStBl. II 2007 S. 66).
(9) 1Die geschäftsmäßige Ausgabe nicht börsengängiger sog. Optionen (Pri-

vatoptionen) auf Warenterminkontrakte gegen Zahlung einer Prämie ist eine
steuerbare Leistung (BFH-Urteil vom 28.11.1985 – V R 169/82, BStBl. II
1986 S. 160). 2Die entgeltliche Anlage und Verwaltung von Vermögenswerten
ist grundsätzlich steuerbar. 3Dies gilt auch dann, wenn sich der Unternehmer
im Auftrag der Geldgeber treuhänderisch an einer Anlagegesellschaft beteiligt
und deren Geschäfte führt (BFH-Urteil vom 29.01.1998 – V R 67/96,
BStBl. II S. 413).
(10) Zahlt ein Apotheker einem Hauseigentümer dafür etwas, dass dieser

Praxisräume einem Arzt (mietweise oder unentgeltlich) überlässt, kann zwi-
schen dem Apotheker und dem Hauseigentümer ein eigener Leistungsaus-
tausch vorliegen (BFH-Urteile vom 20.02.1992 – V R 107/87, BStBl. II S. 705,
und vom 15.10.2009 – XI R 82/07, BStBl. II 2010 S. 247).
(11) 1Die Freigabe eines Fußballvertragsspielers oder Lizenzspielers gegen

Zahlung einer Ablöseentschädigung vollzieht sich im Rahmen eines Leistungs-
austauschs zwischen abgebendem und aufnehmendem Verein (vgl. BFH-Urteil
vom 31.08.1955 – V 108/55 U, BStBl. III S. 333). 2Das gilt auch, wenn die
Ablöseentschädigung für die Abwanderung eines Fußballspielers in das Ausland
von dem ausländischen Verein gezahlt wird; zum Ort der Leistung in derartigen
Fällen vgl. Abschnitt 3a.9 Abs. 2 Satz 4.
(12) 1Für die Frage, ob im Verhältnis zwischen Gesellschaft und Gesellschaf-

ter entgeltliche Leistungen vorliegen, gelten keine Besonderheiten, so dass es
nur darauf ankommt, ob zwischen Leistenden und Leistungsempfänger ein
Rechtsverhältnis besteht, das einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen
der Leistung und einem erhaltenen Gegenwert begründet (vgl. BFH-Urteile
vom 06.06.2002 – V R 43/01, BStBl. II 2003 S. 36, und vom 05.12.2007 – V
R 60/05, BStBl. II 2009 S. 486, und Abschnitt 1.6). 2Entgeltliche Geschäfts-
führungs- und Vertretungsleistungen sind unabhängig von der Rechtsform des
Leistungsempfängers auch dann steuerbar, wenn es sich beim Leistenden um
ein Organ des Leistungsempfängers handelt. 3Geschäftsführungs- und Vertre-
tungsleistungen, die ein Mitglied des Vereinsvorstands gegenüber dem Verein
gegen Gewährung von Aufwendungsersatz erbringt, sind deshalb ebenso steu-
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erbar wie die entgeltliche Tätigkeit eines Kassenarztes als Vorstandsmitglied
einer kassenärztlichen Vereinigung (vgl. BFH-Urteil vom 14.05.2008 – XI R
70/07, BStBl. II S. 912).
(12a)1) 1 Sogenannte fiduziarische (unselbständige) Stiftungen werden in der

Regel durch einen Vertrag zwischen einem Stifter und einem Treuhänder
errichtet. 2Der Stifter überträgt dabei Vermögen an die Stiftung. 3Mangels
Rechtsfähigkeit wird die Stiftung im Rechtsverkehr durch den Treuhänder
vertreten. 4Die unternehmerische Tätigkeit des Treuhänders umfasst nach den
Grundsätzen der Unternehmenseinheit (vgl. BFH-Urteil vom 16.12.2020 – XI
R 13/19, BStBl. II 2022 S. 389) auch die Tätigkeit der unselbständigen
Stiftung. 5Diese verfügt über keine eigenen Organe, um auf Dauer im Namen
der Stiftung nach außen auftreten zu können (vgl. auch Abschnitt 2.2 Abs. 7).
6Die Verwaltung von fiduziarischen Stiftungen durch den Treuhänder kann
eine steuerbare und steuerpflichtige sonstige Leistung gegen Entgelt sein, wenn
ein entgeltlicher Vertrag mit dem Stifter besteht und das Vermögen als Sonder-
vermögen getrennt geführt wird, vgl. BFH-Urteil vom 05.12.2024 – V R 13/
22, BStBl. II 2025 S. 978.
(13) 1Werden auf Grund des BauGB Betriebsverlagerungen vorgenommen,

handelt es sich dabei um umsatzsteuerbare Leistungen des betreffenden Unter-
nehmers an die Gemeinde oder den Sanierungsträger; das Entgelt für diese
Leistungen besteht in den Entschädigungsleistungen. 2Reichen die normalen
Entschädigungsleistungen nach dem BauGB nicht aus und werden zur ander-
weitigen Unterbringung eines von der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme
betroffenen gewerblichen Betriebs zusätzliche Sanierungsfördermittel in Form
von Zuschüssen eingesetzt, sind sie als Teil des Entgelts für die oben bezeichne-
te Leistung des Unternehmers anzusehen.
(13a) Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung des Staatsdrittels bei Maß-

nahmen nach §§ 3, 13 des EBKrG vgl. BMF-Schreiben vom 01.02.2013,
BStBl. I S. 182.
(13b) Ein Unternehmer, der die Verpflichtung eines kommunalen Zweck-

verbands zur Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser übernimmt und
dafür einen vertraglichen Anspruch gegen den Zweckverband auf Weiterleitung
von Fördermitteln erlangt, die dieser erhält, erbringt grundsätzlich eine steuer-
bare Leistung gegen Entgelt (vgl. BFH-Urteil vom 10.08.2016 – XI R 41/14,
BStBl. II 2017 S. 590).

Kein Leistungsaustausch
(14) Die Unterhaltung von Giro-, Bauspar- und Sparkonten stellt für sich

allein keine Leistung im wirtschaftlichen Sinne dar (vgl. BFH-Urteil vom
01.02.1973 – V R 2/70, BStBl. II S. 172).
(15) 1Eine Personengesellschaft erbringt bei der Aufnahme eines Gesellschaf-

ters gegen Bar- oder Sacheinlage an diesen keinen steuerbaren Umsatz (vgl.
BFH-Urteil vom 01.07.2004 – V R 32/00, BStBl. II S. 1022). 2Nicht steuerbar
sind auch die Ausgabe von neuen Aktien zur Aufbringung von Kapital, die
Aufnahme von atypisch stillen Gesellschaftern und die Ausgabe von nichtver-

1) A 1.1 Abs. 12a eingef. durch BMF v. 8.12.2025, BStBl. I 2025, 2063, anzuwenden in allen
offenen Fällen.
Sofern eine fiduziarische Stiftung jedoch bisher als Unternehmerin behandelt wurde, z.B. hinsichtlich
Verwaltungsleistungen oder Vermietungsleistungen an fremde Dritte, wird es für Zwecke der USt
nicht beanstandet, wenn die Stiftung bis zum Ablauf des 31.12.2026 weiterhin als Unternehmerin
behandelt wird.
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brieften Genussrechten, die ein Recht am Gewinn eines Unternehmens be-
gründen.
(15a) Die Gewährung einer Mitgliedschaft in einem Verein, die eine Bei-

tragspflicht auslöst, stellt keinen Umsatz dar (vgl. BFH-Urteil vom 12.12.2012
– XI R 30/10, BStBl. II 2013 S. 348).
(16) 1Personalgestellungen und ‑überlassungen gegen Entgelt, auch gegen

Aufwendungsersatz, erfolgen grundsätzlich im Rahmen eines Leistungsaus-
tauschs. 2 Jedoch liegt u.a. in den folgenden Beispielsfällen bei der Freistellung
von Arbeitnehmern durch den Unternehmer gegen Erstattung der Aufwen-
dungen wie Lohnkosten, Sozialversicherungsbeiträge und dgl. mangels eines
konkretisierbaren Leistungsempfängers kein Leistungsaustausch vor:
Freistellung
1. für Luftschutz- und Katastrophenschutzübungen;
2. für Sitzungen des Gemeinderats oder seiner Ausschüsse;
3. an das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk, den Malteser Hilfs-

dienst, die Johanniter Unfallhilfe oder den Arbeiter Samariter Bund;
4. an die Feuerwehr für Zwecke der Ausbildung, zu Übungen und zu Ein-

sätzen;
5. für Wehrübungen;
6. zur Teilnahme an der Vollversammlung einer Handwerkskammer, an Kon-

ferenzen, Lehrgängen und dgl. einer Industriegewerkschaft, für eine Tätig-
keit im Vorstand des Zentralverbands Deutscher Schornsteinfeger e.V., für
die Durchführung der Gesellenprüfung im Schornsteinfegerhandwerk, zur
Mitwirkung im Gesellenausschuss nach § 69 Abs. 4 HwO;

7. für Sitzungen der Vertreterversammlung und des Vorstands der Verwal-
tungsstellen der Bundesknappschaft;

8. für die ehrenamtliche Tätigkeit in den Selbstverwaltungsorganen der All-
gemeinen Ortskrankenkassen, bei Innungskrankenkassen und ihren Verbän-
den;

9. als Heimleiter in Jugenderholungsheimen einer Industriegewerkschaft;
10. von Bergleuten für Untersuchungen durch das Berufsgenossenschaftliche

Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin;
11. für Kurse der Berufsgenossenschaft zur Unfallverhütung;
12. von Personal durch den Arbeitgeber an eine Betriebskrankenkasse gegen

Personalkostenerstattung nach § 147 Abs. 2a SGB V;
13. für die Entsendung von Mitgliedern in die Arbeitsrechtliche Kommission

des Diakonischen Werks und des Deutschen Caritasverbandes.
3Dies gilt entsprechend für Fälle, in denen der Unternehmer zur Freistellung
eines Arbeitnehmers für öffentliche oder gemeinnützige Zwecke nach einem
Gesetz verpflichtet ist, soweit dieses Gesetz den Ersatz der insoweit entstande-
nen Lohn- und Lohnnebenkosten vorschreibt.
(17) 1Das Bestehen einer Gewinngemeinschaft (Gewinnpoolung) beinhaltet

für sich allein noch keinen Leistungsaustausch zwischen den Beteiligten (vgl.
BFH-Urteil vom 26.07.1973 – V R 42/70, BStBl. II S. 766). 2Bei einer
Innengesellschaft ist kein Leistungsaustausch zwischen Gesellschaftern und In-
nengesellschaft, sondern nur unter den Gesellschaftern denkbar (vgl. BFH-
Urteil vom 27.05.1982 – V R 110 und 111/81, BStBl. II S. 678).
(18) 1Nach § 181 BauGB soll die Gemeinde bei der Durchführung des

BauGB zur Vermeidung oder zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile, die für
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den Betroffenen in seinen persönlichen Lebensumständen eine besondere Härte
bedeuten, auf Antrag einen Geldausgleich im Billigkeitswege gewähren. 2Ein
solcher Härteausgleich ist, wenn er einem Unternehmer gezahlt wird, nicht als
Entgelt für eine steuerbare Leistung des Unternehmers gegenüber der Gemein-
de anzusehen; es handelt sich vielmehr um eine nicht steuerbare Zuwendung.
3Das Gleiche gilt, wenn dem Eigentümer eines Gebäudes ein Zuschuss gewährt
wird
1. für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB;
2. für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177
BauGB, zu deren Durchführung sich der Eigentümer gegenüber der Ge-
meinde vertraglich verpflichtet hat;

3. für andere der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung
dienende Maßnahmen an einem Gebäude, das wegen seiner geschichtlichen,
künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll, zu
deren Durchführung sich der Eigentümer gegenüber der Gemeinde vertrag-
lich verpflichtet hat;

4. 1 für die Durchführung einer Ordnungsmaßnahme nach § 146 Abs. 3
BauGB, soweit der Zuschuss dem Grundstückseigentümer als Gebäude-
Restwertentschädigung gezahlt wird. 2Werden im Rahmen der Maßnahme
die beim Grundstückseigentümer anfallenden Abbruchkosten gesondert ver-
gütet, sind diese Beträge Entgelt für eine steuerbare und steuerpflichtige
Leistung des Grundstückseigentümers an die Gemeinde.

4Voraussetzung ist, dass in den Fällen der Nummern 2 und 3 der Zuschuss aus
Sanierungsförderungsmitteln zur Deckung der Kosten der Modernisierung und
Instandsetzung nur insoweit gewährt wird, als diese Kosten nicht vom Eigentü-
mer zu tragen sind.
(19) 1Der Übergang eines Grundstücks im Flurbereinigungsverfahren nach

dem FlurbG und im Umlegungsverfahren nach dem BauGB unterliegt grund-
sätzlich nicht der Umsatzsteuer. 2 In den Fällen der Unternehmensflurberei-
nigung (§§ 87 bis 89 FlurbG) ist die Bereitstellung von Flächen insoweit
umsatzsteuerbar, als dafür eine Geldentschädigung gezahlt wird. 3Ggf. kommt
die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 9 Buchstabe a UStG in Betracht.
(20) 1Die Teilnahme eines Händlers an einem Verkaufswettbewerb seines

Lieferanten, dessen Gegenstand die vertriebenen Produkte sind, begründet
regelmäßig keinen Leistungsaustausch (BFH-Urteil vom 09.11.1994 – XI R
81/92, BStBl. II 1995 S. 277). 2Zur umsatzsteuerlichen Behandlung von
Verkaufswettbewerben vgl. auch Abschnitte 10.1 und 10.3.
(21) 1 In den Fällen des Folgerechts beim Weiterverkauf des Originals eines

Werks der bildenden Künste (vgl. § 26 UrhG) besteht zwischen dem An-
spruchsberechtigten (Urheber bzw. Rechtsnachfolger) und dem Zahlungsver-
pflichteten (Veräußerer) auf Grund mangelnder vertraglicher Beziehungen kein
Leistungsaustauschverhältnis. 2Zur umsatzsteuerlichen Behandlung der reich-
weitenabhängigen Zusatzvergütungen an Urheber gemäß § 32a Abs. 2 UrhG
als Entgelt von dritter Seite vgl. BFH-Urteil vom 08.05.2024 – XI R 16/20,
BStBl. II S. 662.
(22) 1Das Rechtsinstitut der „Fautfracht“ (§ 415 Abs. 2 HGB) versteht sich

als eine gesetzlich festgelegte, pauschale Kündigungsentschädigung, die weder
Leistungsentgelt noch Schadensersatz ist. 2Entsprechendes gilt für andere ver-
gleichbare pauschale Kündigungsentschädigungen wie z.B. sog. Bereitstellungs-
entgelte, die ein Speditionsunternehmen erhält, wenn eine Zwangsräumung

Zu § 1 UStG 1.1 UStAE 5
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kurzfristig von dem Gerichtsvollzieher abgesagt wird (vgl. BFH-Urteil vom
30.06.2010 – XI R 22/08, BStBl. II S. 1084).
(23) 1Weist der Empfänger von Zuwendungen aus einem Sponsoringvertrag

auf Plakaten, in Veranstaltungshinweisen, in Ausstellungskatalogen, auf seiner
Internetseite oder in anderer Weise auf die Unterstützung durch den Sponsor
lediglich hin, erbringt er insoweit keine Leistung im Rahmen eines Leistungs-
austausches. 2Dieser Hinweis kann unter Verwendung des Namens, Emblems
oder Logos des Sponsors, jedoch ohne besondere Hervorhebung oder Ver-
linkung zu dessen Internetseiten, erfolgen. 3Dies gilt auch, wenn der Sponsor
auf seine Unterstützung in gleicher Art und Weise lediglich hinweist. 4Dagegen
ist von einer Leistung des Zuwendungsempfängers an den Sponsor auszugehen,
wenn dem Sponsor das ausdrückliche Recht eingeräumt wird, die Sponsoring-
maßnahme im Rahmen eigener Werbung zu vermarkten.
(24)1) 1Die Teilnahme an einem Wettbewerb (Pferderennen, Pokerturnieren,

sportlichen Wettbewerben, Schönheitskonkurrenzen, Ausscheidungsspielen
und Ähnlichem) stellt nur dann eine gegen Entgelt erbrachte Dienstleistung
dar, wenn der Veranstalter für sie eine von der Platzierung unabhängige Ver-
gütung zahlt (z.B. Antrittsgelder oder platzierungsunabhängige Preisgelder).
2Eine Staffelung der Vergütung ist insoweit unschädlich. 3Platzierungsabhängi-
ge Preisgelder des Veranstalters stellen kein Entgelt für die Teilnahme an einem
Wettbewerb dar, da sie nicht für die Teilnahme gezahlt werden, sondern für die
Erzielung eines bestimmten Wettbewerbsergebnisses (vgl. EuGH-Urteil vom
10.11.2016, C-432/15, Baštová,2) sowie BFH-Urteile vom 30.08.2017 – XI R
37/14, BStBl. II 2019 S. 336, und vom 02.08.2018 – V R 21/16, BStBl. II
2019 S. 339).3) 4Dies gilt auch, wenn die Zahlung des Preisgeldes oder eines
Anteils dessen nicht vom Veranstalter selbst, sondern rechtlich durch einen
Dritten erfolgt, der das Preisgeld seinerseits vom Veranstalter erhalten hat; auch
in diesem Fall erfolgt die Zahlung für das Wettbewerbsergebnis und stellt kein
Entgelt für andere (ggf. steuerbare) Leistungen des Leistenden dar (vgl. BFH-
Urteil vom 10.06.2020 – XI R 25/18, BStBl. II 2025 S. 821, zum Fall eines
Berufsreiters, der vom Eigentümer des Pferdes bei erfolgreicher Turnierteil-
nahme einen Anteil am Preisgeld erhält). 5Zur Abgrenzung von einer einheit-
lichen steuerbaren Leistung, die zum Beispiel in Unterbringung, Training und
Turnierteilnahme von Pferden besteht und durch Beteiligung des Stallbetreibers
und Trainers am Anspruch auf die mit den Pferden bei Turnieren gewonnenen
Preisgelder vergütet wird, vgl. EuGH-Urteil vom 09.02.2023, C-713/21,
Finanzamt X (Prestations du propriétaire d’une écurie).
(25)4) Die sonstige Leistung der Veranstalter von Glücksspielen (Automaten-

aufsteller, Spielbankbetreiber etc.) besteht in der Zulassung zum Spiel gegen
Gewinnchance; der Einsatz der Spieler steht im unmittelbaren Zusammenhang
mit der Durchführung des Spiels und ist nach Maßgabe des BMF-Schreibens
vom 05.07.1994, BStBl. I S. 465, geändert durch BMF-Schreiben vom 05.11.
2021, BStBl. I S. 2223, daher entgeltliche Gegenleistung für die Teilnahme.

1) A 1.1 UStAE Abs. 24 Sätze 4 und 5 angef. durch BMF v. 3.11.2025, BStBl. I 2025, 1853;
anzuwenden in allen offenen Fällen.

2)MwStR 2016, 991.
3) Siehe auch EuGH v. 9.9.2023, C-713/21 A/FA X, DStR 2023, 401, zur Abtretung des

Anspruchs auf ein Preisgeld als Gegenleistung im Rahmen eines umsatzsteuerrechtlichen Leistungs-
austauschs.

4)Die USt-Besteuerung von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit ist mit Unionsrecht ver-
einbar; siehe BFH v. 11.12.2019 XI R 13/18, BStBl. II 2020, 296.

5 UStAE 1.1 Umsatzsteuer-Anwendungserlass
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(26) 1 Sogenannte Marktgebühren, die eine Erzeugerorganisation beim An-
kauf von Lebensmitteln von ihren Mitgliedern für die Vermarktung der Le-
bensmittel erhebt, stellen kein Entgelt für eine sonstige Leistung der Erzeuger-
organisation dar, sondern mindern die Bemessungsgrundlage der Lieferungen
der Mitglieder an die Erzeugerorganisation, wenn die diesen Kosten zugrunde-
liegenden Aufwendungen im eigenen Interesse der Erzeugerorganisation liegen
(vgl. BFH-Beschluss vom 13.09.2022 – XI R 8/20, BStBl. II 2023 S. 728).
2Ein Schlachthof, der beim Erwerb von zur Schlachtung bestimmten Tieren
die im Rahmen der Schlachtung anfallenden Kosten (sog. Vorkosten, z.B. die
Kosten für das Qualitätsmanagement einschließlich Kosten für den Veterinär,
für die Prüfung der Betriebe der Kunden, für die Einhaltung der erhöhten
Hygienevorschriften und die Kosten zur Gewährleistung der Rückverfolgbar-
keit der Tiere) vom Kaufpreis für das jeweilige Tier abzieht, erbringt ebenfalls
keine sonstigen Leistungen an die Lieferanten der Tiere, wenn die diesen
Kosten zugrundeliegenden Vorgänge auch im eigenen Interesse des Schlacht-
hofs liegen. 3Auch in diesem Fall liegt eine Minderung des Entgelts für die
Lieferung der Tiere vor.

1.2 Verwertung von Sachen
(1) 1Bei der Sicherungsübereignung erlangt der Sicherungsnehmer zu dem

Zeitpunkt, in dem er von seinem Verwertungsrecht Gebrauch macht, auch die
Verfügungsmacht über das Sicherungsgut. 2Die Verwertung der zur Sicherheit
übereigneten Gegenstände durch den Sicherungsnehmer außerhalb des Insol-
venzverfahrens führt zu zwei Umsätzen (sog. Doppelumsatz), und zwar zu einer
Lieferung des Sicherungsgebers an den Sicherungsnehmer und zu einer Liefe-
rung des Sicherungsnehmers an den Erwerber (vgl. BFH-Urteil vom 04.06.
1987 – V R 57/79, BStBl. II S. 741, und BFH-Beschluss vom 19.07.2007 – V
B 222/06, BStBl. II 2008 S. 163). 3Entsprechendes gilt bei der Versteigerung
verfallener Pfandsachen durch den Pfandleiher (vgl. BFH-Urteil vom 16.04.
1997 – XI R 87/96, BStBl. II S. 585). 4Zwei Umsätze liegen vor, wenn die
Verwertung vereinbarungsgemäß vom Sicherungsgeber im Namen des Siche-
rungsnehmers vorgenommen wird oder die Verwertung zwar durch den Siche-
rungsnehmer, aber im Auftrag und für Rechnung des Sicherungsgebers in
dessen Namen stattfindet.
(1a) 1Veräußert der Sicherungsgeber das Sicherungsgut im eigenen Namen

auf Rechnung des Sicherungsnehmers, erstarkt die ursprüngliche Sicherungs-
übereignung hingegen zu einer Lieferung des Sicherungsgebers an den Siche-
rungsnehmer, während zugleich zwischen dem Sicherungsnehmer (Kommit-
tent) und dem Sicherungsgeber (Kommissionär) eine Lieferung nach § 3 Abs. 3
UStG vorliegt, bei der der Sicherungsgeber (Verkäufer, Kommissionär) als
Abnehmer gilt; die entgeltliche Lieferung gegenüber dem Dritten wird in der
Folge vom Sicherungsgeber ausgeführt (Dreifachumsatz, vgl. BFH-Urteile
vom 06.10.2005 – V R 20/04, BStBl. II 2006 S. 931, und vom 30.03.2006 – V
R 9/03, BStBl. II S. 933). 2Voraussetzung für die Annahme eines Dreifach-
umsatzes ist, dass das Sicherungsgut erst nach Eintritt der Verwertungsreife
durch den Sicherungsgeber veräußert wird und es sich hierbei nach den Ver-
einbarungen zwischen Sicherungsgeber und Sicherungsnehmer um ein Ver-
wertungsgeschäft handelt, um die vom Sicherungsnehmer gewährten Darlehen
zurückzuführen. 3Nicht ausreichend ist eine Veräußerung, die der Sicherungs-
geber im Rahmen seiner ordentlichen Geschäftstätigkeit vornimmt und bei der
er berechtigt ist, den Verwertungserlös anstelle zur Rückführung des Kredits
anderweitig, z.B. für den Erwerb neuer Waren, zu verwenden (BFH-Urteil

Zu § 1 UStG 1.2 UStAE 5
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vom 23.07.2009 – V R 27/07, BStBl. II 2010 S. 859), oder wenn die Ver-
äußerung zum Zwecke der Auswechslung des Sicherungsgebers unter Fortfüh-
rung des Sicherungseigentums durch den Erwerber erfolgt (vgl. BFH-Urteil
vom 09.03.1995 – V R 102/89, BStBl. II S. 564). 4 In diesen Fällen liegt eine
bloße Lieferung des Sicherungsgebers an den Erwerber vor.
(2) Wird im Rahmen der Zwangsvollstreckung eine Sache durch den Ge-

richtsvollzieher oder ein anderes staatliches Vollstreckungsorgan öffentlich ver-
steigert oder freihändig verkauft, liegt darin keine Lieferung des Vollstreckungs-
schuldners an das jeweilige Bundesland, dem die Vollstreckungsorgane angehö-
ren, und keine Lieferung durch dieses an den Erwerber, sondern es handelt sich
um eine Lieferung des Vollstreckungsschuldners unmittelbar an den Erwerber
(vgl. BFH-Urteile vom 19.12.1985 – V R 139/76, BStBl. II 1986 S. 500, und
vom 16.04.1997 – XI R 87/96, BStBl. II S. 585).
(3) Zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei der Lieferung

sicherungsübereigneter Gegenstände durch den Sicherungsgeber an den Siche-
rungsnehmer außerhalb des Insolvenzverfahrens vgl. § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
UStG und Abschnitt 13b.1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4.

Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren
(4) 1Die Grundsätze zum Doppel- und Dreifachumsatz finden auch bei der

Verwertung von sicherungsübereigneten Gegenständen im Insolvenzverfahren
Anwendung. 2Veräußert hingegen ein Insolvenzverwalter ein mit einem
Grundpfandrecht belastetes Grundstück freihändig auf Grund einer mit dem
Grundpfandgläubiger getroffenen Vereinbarung, liegt neben der Lieferung des
Grundstücks durch die Masse an den Erwerber auch eine steuerpflichtige
entgeltliche Geschäftsbesorgungsleistung der Masse an den Grundpfandgläubi-
ger vor, wenn der Insolvenzverwalter vom Veräußerungserlös einen bestimm-
ten Betrag zugunsten der Masse einbehalten darf. 3Der für die Masse einbehal-
tene Betrag ist Entgelt für diese Leistung. 4Vergleichbares gilt für die freihändi-
ge Verwaltung grundpfandrechtsbelasteter Grundstücke durch den Insolvenz-
verwalter (BFH-Urteil vom 28.07.2011 – V R 28/09, BStBl. II 2014 S. 406).
5Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung der Verwertung von Sicherungsgut
vgl. BMF-Schreiben vom 30.04.2014, BStBl. I S. 816.

1.3 Schadensersatz

Allgemeines
(1) 1 Im Falle einer echten Schadensersatzleistung fehlt es an einem Leis-

tungsaustausch. 2Der Schadensersatz wird nicht geleistet, weil der Leistende
eine Lieferung oder sonstige Leistung erhalten hat, sondern weil er nach Gesetz
oder Vertrag für den Schaden und seine Folgen einzustehen hat. 3Echter
Schadensersatz ist insbesondere gegeben bei Schadensbeseitigung durch den
Schädiger oder durch einen von ihm beauftragten selbständigen Erfüllungs-
gehilfen, bei Zahlung einer Geldentschädigung durch den Schädiger, bei Scha-
densbeseitigung durch den Geschädigten oder in dessen Auftrag durch einen
Dritten ohne einen besonderen Auftrag des Ersatzverpflichteten; in Leasing-
fällen vgl. Absatz 17. 4Ein Schadensersatz ist dagegen dann nicht anzunehmen,
wenn die Ersatzleistung tatsächlich die – wenn auch nur teilweise – Gegen-
leistung für eine Lieferung oder sonstige Leistung darstellt (vgl. BFH-Urteile
vom 22.11.1962 – V 192/60 U, BStBl. III 1963 S. 106, und vom 19.10.2001 –
V R 48/00, BStBl. II 2003 S. 210, sowie Abschnitt 10.2 Abs. 3 Satz 6). 5Von
echtem Schadensersatz ist ebenfalls nicht auszugehen, wenn der Besteller eines
Werks, das sich als mangelhaft erweist, vom Auftragnehmer Schadensersatz

5 UStAE 1.3 Umsatzsteuer-Anwendungserlass



10

wegen Nichterfüllung verlangt; in der Zahlung des Auftragnehmers liegt viel-
mehr eine Minderung des Entgelts i.S. von § 17 Abs. 1 UStG (vgl. BFH-Urteil
vom 16.01.2003 – V R 72/01, BStBl. II S. 620).
(2) 1Wegen der Einzelheiten bei der umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung

von Garantieleistungen und Freiinspektionen in der Kraftfahrzeugwirtschaft
vgl. BMF-Schreiben vom 03.12.1975, BStBl. I S. 1132. 2Zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung von Garantieleistungen in der Reifenindustrie vgl. BMF-
Schreiben vom 21.11.1974, BStBl. I S. 1021.

Echter Schadensersatz
(3) 1Vertragsstrafen, die wegen Nichterfüllung oder wegen nicht gehöriger

Erfüllung (§§ 340, 341 BGB) geleistet werden, haben Schadensersatzcharakter
(vgl. auch BFH-Urteil vom 10.07.1997 – V R 94/96, BStBl. II S. 707). 2Hat
der Leistungsempfänger die Vertragsstrafe an den leistenden Unternehmer zu
zahlen, ist sie deshalb nicht Teil des Entgelts für die Leistung. 3Zahlt der
leistende Unternehmer die Vertragsstrafe an den Leistungsempfänger, liegt
darin keine Entgeltminderung (vgl. BFH-Urteil vom 04.05.1994 – XI R 58/
93, BStBl. II S. 589). 4Die Entschädigung, die ein Verkäufer nach den Ge-
schäftsbedingungen vom Käufer verlangen kann, wenn dieser innerhalb be-
stimmter Fristen seinen Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag nicht nach-
kommt (Schadensersatz wegen Nichterfüllung), ist nicht Entgelt, sondern Scha-
densersatz (vgl. BFH-Urteil vom 27.04.1961 – V 263/58 U, BStBl. III S. 300).
(4) 1Eine Willenserklärung, durch die der Unternehmer seinem zur Über-

tragung eines Vertragsgegenstands unfähig gewordenen Schuldner eine Ersatz-
leistung in Geld gestattet, kann nicht als sonstige Leistung (Rechtsverzicht)
beurteilt werden. 2Die Ersatzleistung ist echter Schadensersatz (vgl. BFH-
Urteil vom 12.11.1970 – V R 52/67, BStBl. II 1971 S. 38).
(5)1) 1Die Vergütung, die der Unternehmer nach Kündigung oder vertrag-

licher Auflösung eines Werklieferungsvertrags vereinnahmt, ohne an den Be-
steller die bereitgestellten Werkstoffe oder das teilweise vollendete Werk gelie-
fert zu haben, ist kein Entgelt (vgl. BFH-Urteil vom 27.08.1970 – V R 159/
66, BStBl. II 1971 S. 6). 2Zum Leistungsgegenstand bei noch nicht abge-
schlossenen Werklieferungen vgl. Abschnitt 3.9.
(6) 1Erhält ein Unternehmer die Kosten eines gerichtlichen Mahnverfahrens

erstattet, handelt es sich dabei nicht um einen Teil des Entgelts für eine steuer-
bare Leistung, sondern um Schadensersatz. 2Die Mahngebühren oder Mahn-
kosten, die ein Unternehmer von säumigen Zahlern erhebt und auf Grund
seiner Geschäftsbedingungen oder anderer Unterlagen – z.B. Mahnschreiben –
als solche nachweist, sind ebenfalls nicht das Entgelt für eine besondere Leis-
tung. 3Verzugszinsen, Fälligkeitszinsen und Prozesszinsen (vgl. z.B. §§ 288, 291
BGB; § 353 HGB) sind als Schadensersatz zu behandeln. 4Das Gleiche gilt für
Nutzungszinsen, die z.B. nach § 641 Abs. 4 BGB von der Abnahme des Werkes
an erhoben werden. 5Als Schadensersatz sind auch die nach den Artikeln 48
und 49 WG sowie den Artikeln 45 und 46 ScheckG im Falle des Rückgriffs zu
zahlenden Zinsen, Kosten des Protestes und Vergütungen zu behandeln.
(7) 1Die Ersatzleistung auf Grund einer Warenkreditversicherung stellt nicht

die Gegenleistung für eine Lieferung oder sonstige Leistung dar, sondern
Schadensersatz. 2Zur Frage des Leistungsaustauschs bei Zahlungen von Faut-

1) Zur Abgrenzung von Schadensersatz und Entgelt bei Zahlungen nach Aufhebung eines Architek-
tenvertrages siehe BFH v. 26.8.2021 – V R 13/19, BStBl. II 2022 S. 197.

Zu § 1 UStG 1.3 UStAE 5
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frachten wegen Nichterfüllung eines Chartervertrags vgl. BFH-Urteil vom
30.06.2010 – XI R 22/08, BStBl. II S. 1084, und Abschnitt 1.1 Abs. 22.
(8)1) 1 In Gewährleistungsfällen ist die Erstattung der Material- und Lohn-

kosten, die ein Vertragshändler auf Grund vertraglicher Vereinbarungen für die
Beseitigung von Mängeln an den bei ihm gekauften Gegenständen vom Her-
steller ersetzt bekommt, echter Schadensersatz, wenn sich der Gewährleistungs-
anspruch des Kunden nicht gegen den Hersteller, sondern gegen den Vertrags-
händler richtet (vgl. BFH-Urteil vom 16.07.1964 – V 23/60 U, BStBl. III
S. 516). 2 In diesen Fällen erfüllt der Händler mit der Garantieleistung unent-
geltlich eine eigene Verpflichtung gegenüber dem Kunden aus dem Kaufvertrag
und erhält auf Grund seiner Vereinbarung mit dem Herstellerwerk von diesem
den durch den Materialfehler erlittenen, vom Werk zu vertretenden Schaden
ersetzt (BFH-Urteil vom 17.02.1966 – V 58/63, BStBl. III S. 261).
(9) Weitere Einzelfälle des echten Schadensersatzes sind:

1. die Entschädigung der Zeugen (vgl. Absatz 15) und der ehrenamtlichen
Richter nach dem JVEG;

2. Stornogebühren bei Reiseleistungen (vgl. Abschnitt 25.1 Abs. 14);
3. Zahlungen zum Ersatz des entstandenen Schadens bei Leistungsstörungen in
Transporthilfsmittel-Tauschsystemen (z.B. Euro-Flachpaletten und Euro-Git-
terboxpaletten; vgl. BMF-Schreiben vom 05.11.2013, BStBl. I S. 1386);

4. Zahlungen von Vergleichsbeträgen des Schädigers an den Geschädigten zum
Ausgleich eines Kartellschadens (Kartellschadensersatz).

(10) (aufgehoben)

Kein Schadensersatz
(11) 1Beseitigt der Geschädigte im Auftrag des Schädigers einen ihm zuge-

fügten Schaden selbst, ist die Schadensersatzleistung als Entgelt im Rahmen
eines Leistungsaustauschs anzusehen (vgl. BFH-Urteil vom 11.03.1965 – V 37/
62 S, BStBl. III S. 303). 2Zur Abgrenzung zur sonstigen Leistung vgl. auch
Abschnitt 3.1.
(12) 1Die Ausgleichszahlung für Handelsvertreter nach § 89b HGB ist kein

Schadensersatz, sondern eine Gegenleistung des Geschäftsherrn für erlangte
Vorteile aus der Tätigkeit als Handelsvertreter. 2Dies gilt auch dann, wenn der
Ausgleichsanspruch durch den Tod des Handelsvertreters fällig wird (BFH-
Urteile vom 26.09.1968 – V 196/65, BStBl. II 1969 S. 210, und vom 25.06.
1998 – V R 57/97, BStBl. II 1999 S. 102).
(13) 1Entschädigungen an den Mieter oder Vermieter für die vorzeitige

Räumung der Mieträume und die Aufgabe des noch laufenden Mietvertrags
sind nicht Schadensersatz, sondern Leistungsentgelt (vgl. BFH-Urteil vom
27.02.1969 – V 102/65, BStBl. II S. 386 und Abschnitt 4.12.1).2) 2Das gilt
auch dann, wenn der Unternehmer zur Vermeidung einer Enteignung auf die
vertragliche Regelung eingegangen ist. 3Ob die Vertragsparteien die Zahlung
als Schadensersatz bezeichnen oder vereinbaren, nur die durch die Freimachung
entstandenen tatsächlichen Aufwendungen zu erstatten, ist unbeachtlich (vgl.

1) Zur Steuerpflicht von Garantiezusagen eines Autoverkäufers siehe BFH v. 14.11.2018 – XI R
16/17, BStBl. II 2021 S. 461; A 3.10 Abs. 6 Nr. 3, A 4.8.12 und A 4.10.2 UStAE sowie BMF v. 11.5.
2021, BStBl. I 2021, 781, i.V.m. BMF v. 18.6.2021, BStBl. I 2021, 871 und v. 18.10.2021, BStBl. I
2021, 2142: anzuwenden ab 1.1.2023, Nichtbeanstandung vorheriger Anwendung; branchenunab-
hängige Geltung der steuerlichen Grundsätze zu Garantiezusagen.

2) Ebenso BFH v. 25.5.2019 XI R 20/17, BFH/NV 2019, 1256.

5 UStAE 1.3 Umsatzsteuer-Anwendungserlass
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BFH-Urteile vom 27.02.1969 – V 144/65, BStBl. II S. 387, und vom 07.08.
1969 – V 177/65, BStBl. II S. 696).
(14) Entschädigungen, die als Folgewirkung einer Enteignung nach § 96

BauGB gezahlt werden, sind kein Schadensersatz und daher steuerbar (BFH-
Urteil vom 10.02.1972 – V R 119/68, BStBl. II S. 403; vgl. auch BFH-Urteil
vom 24.06.1992 – V R 60/88, BStBl. II S. 986).
(15) 1Die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern

nach Abschnitt 3 JVEG ist Entgelt für eine Leistung. 2Ob jemand als Zeuge,
sachverständiger Zeuge oder Sachverständiger anzusehen ist, richtet sich nach
der tatsächlich erbrachten Tätigkeit. 3 Für die Einordnung ist ausschlaggebend,
ob er als Zeuge „unersetzlich“ oder als Sachverständiger „auswechselbar“ ist.
4Bei ärztlichen Befundberichten kann regelmäßig auf die Abrechnung nach
dem JVEG abgestellt werden.

Beispiel 1:
1Der behandelnde Arzt erteilt einem Gericht einen Bericht über den bei seinem Patienten fest-
gestellten Befund und erhält eine Vergütung nach § 10 Abs. 1 JVEG in Verbindung mit Anlage 2
Nr. 200 bzw. Nr. 201 des JVEG.
2Der Arzt handelt als „unersetzlicher“ sachverständiger Zeuge. 3Die Vergütung ist echter Scha-
densersatz (vgl. Absatz 9).

Beispiel 2:
1Ein hinzugezogener Arzt erstellt für ein Gericht ein Gutachten über den Gesundheitszustand
einer Person und erhält eine Vergütung nach § 10 Abs. 1 JVEG in Verbindung mit Anlage 2
Nr. 202 bzw. Nr. 203 des JVEG.
2Der Arzt handelt als „auswechselbarer“ Sachverständiger. 3Die Vergütung ist Leistungsentgelt.

(16) Die Ausgleichszahlung für beim Bau einer Überlandleitung entstehende
Flurschäden durch deren Betreiber an den Grundstückseigentümer ist kein
Schadensersatz, sondern Entgelt für die Duldung der Flurschäden durch den
Eigentümer (vgl. BFH-Urteil vom 11.11.2004 – V R 30/04, BStBl. II 2005
S. 802).
(16a) 1Zahlungen, die an einen Unternehmer als Aufwendungsersatz auf-

grund von urheberrechtlichen Abmahnungen zur Durchsetzung seines Unter-
lassungsanspruchs geleistet werden, und Zahlungen, die an einen Unternehmer
von dessen Wettbewerbern als Aufwendungsersatz aufgrund von wettbewerbs-
rechtlichen Abmahnungen geleistet werden, sind umsatzsteuerrechtlich als Ent-
gelt im Rahmen eines umsatzsteuerbaren Leistungsaustauschs zwischen dem
Unternehmer und dem von ihm abgemahnten Rechtsverletzer zu qualifizieren
(vgl. BFH-Urteile vom 21.12.2016 – XI R 27/14, BStBl. II 2021 S. 779, und
vom 13.02.2019 – XI R 1/17, BStBl. II 2021 S. 785). 2 Im Fall einer unbe-
rechtigten Abmahnung schuldet der Abmahnende die Steuer nach § 14c Abs. 2
UStG, wenn und solange er diese in einer Rechnung ausgewiesen hat.
(16b) Kontrollgebühren, die ein mit dem Betrieb privater Parkplätze betrau-

ter Unternehmer von den Nutzern der Parkplätze für die Nichtbeachtung der
allgemeinen Nutzungsbedingungen dieser Parkplätze erhebt, stellen eine Ver-
gütung für die Erbringung einer entgeltlichen Dienstleistung im Sinne des § 1
Abs. 1 Nr. 1 UStG vom Unternehmer an die Parkplatznutzer dar (vgl. EuGH-
Urteil vom 20.01.2022 – C 90/20, BStBl. II 2023 S. 1118).
(16c) Beträge, die ein Telekommunikationsanbieter im Rahmen der vor-

zeitigen, durch den Kunden veranlassten Beendigung eines Dienstleistungsver-
trages mit einer vereinbarten Mindestlaufzeit als sogenannte Ausgleichszahlung
erhält, sind Entgelt für die Erbringung einer Dienstleistung.

Zu § 1 UStG 1.3 UStAE 5
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Leasing
(17) 1 Für die Beurteilung von Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit

der Beendigung von Leasingverträgen ist entscheidend, ob der Zahlung für den
jeweiligen „Schadensfall“ eine mit ihr eng verknüpfte Leistung gegenübersteht.
2Verpflichtet sich der Leasingnehmer im Leasingvertrag, für am Leasinggegen-
stand durch eine nicht vertragsgemäße Nutzung eingetretene Schäden nach-
träglich einen Minderwertausgleich zu zahlen, ist diese Zahlung beim Leasing-
geber als Schadensersatz nicht der Umsatzsteuer zu unterwerfen (vgl. BFH-
Urteil vom 20.03.2013 – XI R 6/11, BStBl. II 2014 S. 206). 3Ausgleichszah-
lungen, die darauf gerichtet sind, Ansprüche aus dem Leasingverhältnis an die
tatsächliche Nutzung des Leasinggegenstandes durch den Leasingnehmer an-
zupassen (z.B. Mehr- und Minderkilometervereinbarungen bei Fahrzeuglea-
singverhältnissen), stellen hingegen je nach Zahlungsrichtung zusätzliches Ent-
gelt oder aber eine Entgeltminderung für die Nutzungsüberlassung dar. 4Dies
gilt entsprechend für Vergütungen zum Ausgleich von Restwertdifferenzen in
Leasingverträgen mit Restwertausgleich. 5Nutzungsentschädigungen wegen
verspäteter Rückgabe des Leasinggegenstandes stellen ebenfalls keinen Scha-
densersatz dar, sondern sind Entgelt für die Nutzungsüberlassung zwischen
vereinbarter und tatsächlicher Rückgabe des Leasinggegenstandes. 6 Soweit bei
Kündigung des Leasingverhältnisses Ausgleichszahlungen für künftige Leasing-
raten geleistet werden, handelt es sich um echten Schadensersatz, da durch die
Kündigung die vertragliche Hauptleistungspflicht des Leasinggebers beendet
und deren Erbringung tatsächlich nicht mehr möglich ist. 7Dies gilt nicht für
die Fälle des Finanzierungsleasings, bei denen eine Lieferung an den Leasing-
nehmer vorliegt, vgl. Abschnitt 3.5 Abs. 5.

1.4 Mitgliederbeiträge1)

(1)2) 1 Soweit eine Vereinigung zur Erfüllung ihrer den Gesamtbelangen
sämtlicher Mitglieder dienenden satzungsgemäßen Gemeinschaftszwecke tätig
wird und dafür echte Mitgliederbeiträge erhebt, die dazu bestimmt sind, ihr die
Erfüllung dieser Aufgaben zu ermöglichen, fehlt es an einem Leistungsaus-
tausch mit dem einzelnen Mitglied. 2Erbringt die Vereinigung dagegen Leis-
tungen, die den Sonderbelangen der einzelnen Mitglieder dienen, und erhebt
sie dafür Beiträge entsprechend der tatsächlichen oder vermuteten Inanspruch-
nahme ihrer Tätigkeit, liegt ein Leistungsaustausch vor (vgl. BFH-Urteile vom
04.07.1985 – V R 107/76, BStBl. II 1986 S. 153, und vom 07.11.1996 – V R
34/96, BStBl. II 1997 S. 366).
(2) 1Voraussetzung für die Annahme echter Mitgliederbeiträge ist, dass die

Beiträge gleich hoch sind oder nach einem für alle Mitglieder verbindlichen
Bemessungsmaßstab gleichmäßig errechnet werden. 2Die Gleichheit ist auch
dann gewahrt, wenn die Beiträge nach einer für alle Mitglieder einheitlichen
Staffel erhoben werden oder die Höhe der Beiträge nach persönlichen Merk-
malen der Mitglieder, z.B. Lebensalter, Stand, Vermögen, Einkommen, Um-
satz, abgestuft wird (vgl. BFH-Urteil vom 08.09.1994 – V R 46/92, BStBl. II
S. 957). 3Allein aus der Gleichheit oder aus einem gleichen Bemessungsmaß-
stab kann auf die Eigenschaft der Zahlungen als echte Mitgliederbeiträge nicht
geschlossen werden (vgl. BFH-Urteil vom 08.09.1994 – V R 46/92, a.a.O.).

1) Zu Sportvereinen vgl. A 2.1 Abs. 6, A 2.10, A 4.12.11, A 4.22.2 und A 12.9 Abs. 6 UStAE.
2) Vgl. aber BFH v. 9.8.2007 V R 27/04, DStR 2007, 1719 (Flugzeugüberlassung durch Luftsport-

verein an seine Mitglieder). – Zu entgeltlichen Leistungen eines Vereins an seine Mitglieder vgl. auch
BFH v. 29.10.2008 XI R 59/07, DStRE 2009, 292. – Siehe auch BFH v. 20.3.2014 V R 4/13,
DStR 2014, 1539, zu steuerbaren Leistungen eines Sportvereins.

5 UStAE 1.4 Umsatzsteuer-Anwendungserlass
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(3) 1Beitragszahlungen, die Mitglieder einer Interessenvereinigung der
Lohnsteuerzahler, z.B. Lohnsteuerhilfeverein, erbringen, um deren in der Sat-
zung vorgesehene Hilfe in Lohnsteuersachen in Anspruch nehmen zu können,
sind Entgelte für steuerbare Sonderleistungen dieser Vereinigung. 2Dies gilt
auch dann, wenn ein Mitglied im Einzelfall trotz Beitragszahlung auf die
Dienste der Interessenvereinigung verzichtet, weil die Bereitschaft der Interes-
senvereinigung, für dieses Mitglied tätig zu werden, eine Sonderleistung ist (vgl.
BFH-Urteil vom 09.05.1974 – V R 128/71, BStBl. II S. 530).
(4) Umlagen, die ein Wasserversorgungszweckverband satzungsgemäß zur

Finanzierung der gemeinsamen Anlagen, der betriebsnotwendigen Vorratshal-
tung und der Darlehenstilgung entsprechend der Wasserabnahme durch die
Mitgliedsgemeinden erhebt, sind Leistungsentgelte (BFH-Urteil vom 04.07.
1985 – V R 35/78, BStBl. II S. 559).
(5) 1Eine aus Mietern und Grundstückseigentümern eines Einkaufszentrums

bestehende Werbegemeinschaft erbringt gegenüber ihren Gesellschaftern steu-
erbare Leistungen, wenn sie Werbemaßnahmen für das Einkaufszentrum ver-
mittelt oder ausführt und zur Deckung der dabei entstehenden Kosten ent-
sprechend den Laden- bzw. Verkaufsflächen gestaffelte Umlagen von ihren
Gesellschaftern erhebt (BFH-Urteil vom 04.07.1985 – V R 107/76, BStBl. II
1986 S. 153). 2Allein die unterschiedliche Höhe der von Mitgliedern erhobe-
nen Umlagen führt nicht zur Annahme eines Leistungsaustauschs zwischen der
Gemeinschaft und ihren Mitgliedern (vgl. BFH-Urteil vom 18.04.1996 – V R
123/93, BStBl. II S. 387).
(6) 1Die Abgabe von Druckerzeugnissen an die Mitglieder ist nicht als

steuerbare Leistung der Vereinigung anzusehen, wenn es sich um Informatio-
nen und Nachrichten aus dem Leben der Vereinigung handelt. 2 Steuerbare
Sonderleistungen liegen jedoch vor, wenn es sich um Fachzeitschriften handelt,
die das Mitglied andernfalls gegen Entgelt im freien Handel beziehen müsste.
(7) 1Bewirkt eine Vereinigung Leistungen, die zum Teil den Einzelbelangen,

zum Teil den Gesamtbelangen der Mitglieder dienen, sind die Beitragszahlun-
gen in Entgelte für steuerbare Leistungen und in echte Mitgliederbeiträge auf-
zuteilen (vgl. BFH-Urteil vom 22.11.1963 – V 47/61 U, BStBl. III 1964
S. 147). 2Der auf die steuerbaren Leistungen entfallende Anteil der Beiträge
entspricht der Bemessungsgrundlage, die nach § 10 Abs. 5 Nr. 1 in Verbindung
mit § 10 Abs. 4 UStG anzusetzen ist (vgl. Abschnitt 10.7 Abs. 1).

1.5 Geschäftsveräußerung

Geschäftsveräußerung im Ganzen
(1) 1Eine Geschäftsveräußerung im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG liegt vor,

wenn die wesentlichen Grundlagen eines Unternehmens oder eines gesondert
geführten Betriebs an einen Unternehmer für dessen Unternehmen übertragen
werden, wobei die unternehmerische Tätigkeit des Erwerbers auch erst mit
dem Erwerb des Unternehmens oder des gesondert geführten Betriebs begin-
nen kann (vgl. Abschnitt 2.6 Abs. 1). 2Entscheidend ist, dass die übertragenen
Vermögensgegenstände ein hinreichendes Ganzes bilden, um dem Erwerber
die Fortsetzung einer bisher durch den Veräußerer ausgeübten unternehmeri-
schen Tätigkeit zu ermöglichen, und der Erwerber dies auch beabsichtigt (vgl.
BFH-Urteil vom 18.09.2008 – V R 21/07, BStBl. II 2009 S. 254). 3Dabei sind
im Rahmen einer Gesamtwürdigung die Art der übertragenen Vermögens-
gegenstände und der Grad der Übereinstimmung oder Ähnlichkeit zwischen
den vor und nach der Übertragung ausgeübten Tätigkeiten zu berücksichtigen

Zu § 1 UStG 1.5 UStAE 5
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(BFH-Urteil vom 23.08.2007 – V R 14/05, BStBl. II 2008 S. 165). 4Zu den
Umsätzen im Rahmen einer Geschäftsveräußerung zählen nach richtlinienkon-
former Auslegung nur im unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit
dem Übertragungsvorgang stehende Leistungen, die lediglich die Fortführung
des Betriebs ermöglichen. 5Leistungen, denen eine eigenständige wirtschaftli-
che Bedeutung zukommt, wie z.B. die vereinbarte Fortführung des Betriebs
durch den erwerbenden Unternehmer, gehören nicht dazu (vgl. BFH-Urteil
vom 29.08.2024 – V R 41/21, BStBl. II 2025 S. 642). 6 Für die Geschäftsver-
äußerung ist es unerheblich, dass der Erwerber nicht den Namen des über-
nommenen Unternehmens weiterführt; entscheidend ist, dass der Erwerber die
Tätigkeit des Veräußerers nunmehr im Rahmen seiner bisherigen eigenen
Geschäftstätigkeit fortführt (vgl. BFH-Urteil vom 29.08.2012 – XI R 1/11,
BStBl. II 2013 S. 301). 7Die für die Geschäftsveräußerung notwendige Fort-
führung der Geschäftstätigkeit muss bei einer im engen zeitlichen und sachli-
chen Zusammenhang stehenden mehrstufigen Übertragung nur dem Grunde
nach, nicht aber auch höchstpersönlich beim jeweiligen Erwerber vorliegen
(vgl. BFH-Urteil vom 25.11.2015 – V R 66/14, BStBl. II 2020 S. 793). 8 Für
das Vorliegen der Rechtsfolgen einer Geschäftsveräußerung auf jeder Stufe ist
erforderlich, dass auf jeder Stufe der Übertragung der jeweilige Erwerber
Unternehmer im Sinne des § 2 UStG ist.
(1a) 1Der Fortsetzung der bisher durch den Veräußerer ausgeübten Tätigkeit

steht es nicht entgegen, wenn der Erwerber den von ihm erworbenen Ge-
schäftsbetrieb in seinem Zuschnitt ändert oder modernisiert (vgl. BFH-Urteil
vom 23.08.2007 – V R 14/05, BStBl. II 2008 S. 165). 2Die sofortige Abwick-
lung der übernommenen Geschäftstätigkeit schließt jedoch eine Geschäftsver-
äußerung aus (vgl. EuGH-Urteil vom 27.11.2003, C-497/01, Zita Modes).1)
3Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine nicht steuerbare Geschäftsver-
äußerung kann nicht mit der Begründung verneint werden, es werde noch kein
„lebendes Unternehmen“ übertragen, da der tatsächliche Betrieb des Unter-
nehmens noch nicht aufgenommen worden sei (vgl. BFH-Urteil vom 08.03.
2001 – V R 24/98, BStBl. II 2003 S. 430). 4Eine Geschäftsveräußerung setzt
keine Beendigung der unternehmerischen Betätigung des Veräußerers voraus
(BFH-Urteil vom 29.08.2012 – XI R 10/12, BStBl. II 2013 S. 221).
(2) 1Die Übertragung eines vermieteten Grundstücks führt zu einer nicht

umsatzsteuerbaren Geschäftsveräußerung im Ganzen, wenn der Erwerber
durch den mit dem Grundstückserwerb verbundenen Eintritt in bestehende
Mietverträge vom Veräußerer ein Vermietungsunternehmen übernimmt oder
die Vermietungstätigkeit des Veräußerers durch eigene abgeschlossene Miet-
verträge fortführt (vgl. BFH-Urteil vom 24.02.2021 – XI R 8/19, BStBl. II
2022 S. 34). 2Das ist auch dann der Fall, wenn der Veräußerer ein Bauträger ist,
der ein Gebäude erworben, saniert, weitgehend vermietet und sodann ver-
äußert hat, falls im Zeitpunkt der Veräußerung infolge einer nachhaltigen Ver-
mietungstätigkeit beim Veräußerer ein Vermietungsunternehmen vorliegt, das
vom Erwerber fortgeführt wird (vgl. BFH-Urteil vom 12.08.2015 – XI R 16/
14, BStBl. II 2020 S. 790). 3Eine anfängliche, weiter bestehende und dem
Unternehmenszweck entsprechende Absicht eines Bauträgers, das Objekt wie-
der zu verkaufen, steht einer nachhaltigen Vermietungstätigkeit im Sinne des
§ 2 Abs. 1 Satz 3 UStG nicht zwingend entgegen (vgl. BFH-Urteil vom 12.08.
2015 – XI R 16/14, a.a.O). 4Eine nachhaltige Vermietungstätigkeit ist wider-
legbar anzunehmen, wenn die Vermietungsdauer mindestens 6 Monate betra-

1) IStR 2004, 53.
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gen hat. 5Keine Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt hinsichtlich eines Bau-
trägers als Veräußerer vor, wenn die unternehmerische Tätigkeit des veräußern-
den Bauträgers im Wesentlichen darin besteht, ein Gebäude zu errichten und
Mieter/Pächter für die einzelnen Einheiten zu finden, um es im Anschluss an
die Fertigstellung aufgrund bereits erfolgter Vermietung ertragssteigernd zu
veräußern (vgl. BFH-Urteil vom 12.08.2015 – XI R 16/14, a.a.O). 6 Für die
umsatzsteuerrechtliche Behandlung nicht entscheidend ist, ob das Objekt bi-
lanzsteuerrechtlich dem Umlaufvermögen oder Anlagevermögen zuzuordnen
ist (vgl. BFH-Urteil vom 12.08.2015 – XI R 16/14, a.a.O). 7Die vorgenannten
Grundsätze gelten z.B. auch für einen in eine mehrstufige Übertragung einge-
bundenen Grundstückshändler.
(2a)1) 1Die Lieferung eines weder vermieteten noch verpachteten Grund-

stücks ist im Regelfall keine Geschäftsveräußerung (BFH-Urteil vom 11.10.
2007 – V R 57/06, BStBl. II 2008 S. 447). 2 Ist der Gegenstand der Geschäfts-
veräußerung ein Vermietungsunternehmen, muss der Erwerber umsatzsteuer-
rechtlich die Fortsetzung der Vermietungstätigkeit beabsichtigen (vgl. BFH-
Urteil vom 06.05.2010 – V R 26/09, BStBl. II S. 1114). 3Bei der Veräußerung
eines vermieteten Objekts an den bisherigen Mieter zu dessen eigenen wirt-
schaftlichen Zwecken ohne Fortführung des Vermietungsunternehmens liegt
daher keine Geschäftsveräußerung vor (vgl. BFH-Urteil vom 24.09.2009 – V
R 6/08, BStBl. II 2010 S. 315). 4Ebenso führt die Übertragung eines an eine
Organgesellschaft vermieteten Grundstücks auf den Organträger nicht zu einer
Geschäftsveräußerung, da der Organträger umsatzsteuerrechtlich keine Vermie-
tungstätigkeit fortsetzt, sondern das Grundstück im Rahmen seines Unterneh-
mens selbst nutzt (vgl. BFH-Urteil vom 06.05.2010 – V R 26/09, BStBl. II
S. 1114). 5Überträgt ein Veräußerer ein verpachtetes Geschäftshaus und setzt
der Erwerber die Verpachtung nur hinsichtlich eines Teils des Gebäudes fort,
liegt hinsichtlich dieses Grundstücksteils eine Geschäftsveräußerung im Sinne
des § 1 Abs. 1a UStG vor. 6Dies gilt unabhängig davon, ob der verpachtete
Gebäudeteil „zivilrechtlich selbständig“ ist oder nicht (vgl. BFH-Urteil vom
06.07.2016 – XI R 1/15, BStBl. II S. 909).
(2b) 1Bei der Übertragung von nur teilweise vermieteten oder verpachteten

Grundstücken liegt eine Geschäftsveräußerung vor, wenn die nicht genutzten
Flächen zur Vermietung oder Verpachtung bereitstehen und die Vermietungs-
tätigkeit vom Erwerber für eine nicht unwesentliche Fläche fortgesetzt wird
(vgl. BFH-Urteil vom 30.04.2009 – V R 4/07, BStBl. II S. 863). 2Entsteht
eine Bruchteilsgemeinschaft durch Einräumung eines Miteigentumsanteils an
einem durch den bisherigen Alleineigentümer in vollem Umfang vermieteten
Grundstück, liegt eine Geschäftsveräußerung vor (vgl. BFH-Urteil vom 06.09.
2007 – V R 41/05, BStBl. II 2008 S. 65). 3Zum Vorliegen einer Geschäftsver-
äußerung, wenn das Grundstück, an dem der Miteigentumsanteil eingeräumt
wird, nur teilweise vermietet ist und im Übrigen vom vormaligen Alleineigen-
tümer weiterhin für eigene unternehmerische Zwecke genutzt wird, vgl. BFH-
Urteil vom 22.11.2007 – V R 5/06, BStBl. II 2008 S. 448.
Wesentliche Grundlagen
(3) 1Bei entgeltlicher oder unentgeltlicher Übereignung eines Unterneh-

mens oder eines gesondert geführten Betriebs im Ganzen ist eine nicht steuer-
bare Geschäftsveräußerung auch dann anzunehmen, wenn einzelne unwesentli-
che Wirtschaftsgüter davon ausgenommen werden (vgl. BFH-Urteil vom

1) Zur Geschäftsveräußerung bei Erwerb eines vom Veräußerer zunächst gepachteten und teilweise
untervermieteten Grundstücks siehe BFH v. 24.2.2021, XI R 8/19, BStBl. II 2022, 34.

Zu § 1 UStG 1.5 UStAE 5
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01.08.2002 – V R 17/01, BStBl. II 2004 S. 626). 2Eine nicht steuerbare
Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt z.B. bei einer Einbringung eines Be-
triebs in eine Gesellschaft auch dann vor, wenn einzelne wesentliche Wirt-
schaftsgüter, insbesondere auch die dem Unternehmen dienenden Grundstü-
cke, nicht mit dinglicher Wirkung übertragen, sondern an den Erwerber ver-
mietet oder verpachtet werden und eine dauerhafte Fortführung des Unter-
nehmens oder des gesondert geführten Betriebs durch den Erwerber
gewährleistet ist (vgl. BFH-Urteile vom 15.10.1998 – V R 69/97, BStBl. II
1999 S. 41, und vom 04.07.2002 – V R 10/01, BStBl. II 2004 S. 662). 3Hier-
für reicht eine langfristige Vermietung oder Verpachtung für z.B. acht Jahre aus
(vgl. BFH-Urteil vom 23.08.2007 – V R 14/05, BStBl. II 2008 S. 165).
4Ebenfalls ausreichend ist eine Vermietung oder Verpachtung auf unbestimmte
Zeit (vgl. EuGH-Urteil vom 10.11.2011, C-444/10, Schriever, BStBl. II 2012
S. 848,1) und BFH-Urteil vom 18.01.2012 – XI R 27/08, BStBl. II S. 842);2)
die Möglichkeit, den Miet- oder Pachtvertrag kurzfristig zu kündigen, ist
hierbei unschädlich. 5Überträgt ein Veräußerer sein Unternehmensvermögen
mit Ausnahme des Anlagevermögens auf einen Erwerber, der die bisherige
Unternehmenstätigkeit fortsetzt, und das Anlagevermögen auf einen Dritten,
der das Anlagevermögen dem Erwerber unentgeltlich zur Verfügung stellt, liegt
nur im Verhältnis zum Erwerber, nicht aber auch zu dem Dritten eine nicht
steuerbare Geschäftsveräußerung vor (vgl. BFH-Urteil vom 03.12.2015 – V R
36/13, BStBl. II 2017 S. 563).
(4) 1Die Übertragung aller wesentlichen Betriebsgrundlagen und die Mög-

lichkeit zur Unternehmensfortführung ohne großen finanziellen Aufwand ist
im Rahmen der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen, aus der sich ergibt, ob
das übertragene Unternehmensvermögen als hinreichendes Ganzes die Aus-
übung einer wirtschaftlichen Tätigkeit ermöglicht (vgl. BFH-Urteil vom
23.08.2007 – V R 14/05, BStBl. II 2008 S. 165). 2Welches die wesentlichen
Grundlagen sind, richtet sich nach den tatsächlichen Verhältnissen im Zeit-
punkt der Übereignung (BFH-Urteil vom 25.11.1965 – V 173/63 U, BStBl. III
1966 S. 333). 3Auch ein einzelnes Grundstück kann wesentliche Betriebs-
grundlage sein. 4Bei einem Herstellungsunternehmer bilden die Betriebs-
grundstücke mit den Maschinen und sonstigen der Fertigung dienenden An-
lagen regelmäßig die wesentlichen Grundlagen des Unternehmens (vgl. BFH-
Urteil vom 05.02.1970 – V R 161/66, BStBl. II S. 365). 5Gehören zu den
wesentlichen Grundlagen des Unternehmens bzw. des Betriebs nicht eigen-
tumsfähige Güter, z.B. Gebrauchs- und Nutzungsrechte an Sachen, Forderun-
gen, Dienstverträge, Geschäftsbeziehungen, muss der Unternehmer diese
Rechte auf den Erwerber übertragen, soweit sie für die Fortführung des Unter-
nehmens erforderlich sind. 6Wird das Unternehmen bzw. der Betrieb in
gepachteten Räumen und mit gepachteten Maschinen unterhalten, gehört das
Pachtrecht zu den wesentlichen Grundlagen. 7Dieses Pachtrecht muss der Ver-
äußerer auf den Erwerber übertragen, indem er ihm die Möglichkeit verschafft,
mit dem Verpächter einen Pachtvertrag abzuschließen, so dass der Erwerber die
dem bisherigen Betrieb dienenden Räume usw. unverändert nutzen kann (vgl.
BFH-Urteil vom 19.12.1968 – V 225/65, BStBl. II 1969 S. 303). 8Das in
einem Unternehmenskaufvertrag vereinbarte Wettbewerbsverbot kann als Um-

1)DStR 2011, 2196.
2) Siehe auch BFH v. 4.2.2015 XI R 42/13, BStBl. II 2015, 616, und zur Abgrenzung BFH v. 29.8.

2018 XI R 37/17, BStBl. II 2019, 378.
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satz im Rahmen einer Geschäftsveräußerung nicht steuerbar sein (vgl. BFH-
Urteil vom 29.08.2012 – XI R 1/11, BStBl. II 2013 S. 301).
(5) 1Eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung kann auf mehreren zeitlich

versetzten Kausalgeschäften beruhen, wenn diese in einem engen sachlichen
und zeitlichen Zusammenhang stehen und die Übertragung des ganzen Ver-
mögens auf einen Erwerber zur Beendigung der bisherigen gewerblichen
Tätigkeit – insbesondere auch für den Erwerber – offensichtlich ist (BFH-
Urteil vom 01.08.2002 – V R 17/01, BStBl. II 2004 S. 626). 2Eine nicht
steuerbare Geschäftsveräußerung eines Unternehmens kann auch vorliegen,
wenn im Zeitpunkt der Veräußerung eines verpachteten Grundstücks oder
später aus unternehmerischen Gründen vorübergehend auf die Pachtzinszah-
lungen verzichtet wird (vgl. BFH-Urteil vom 07.07.2005 – V R 78/03,
BStBl. II S. 849). 3Eine Übereignung in mehreren Akten ist dann als eine
Geschäftsveräußerung anzusehen, wenn die einzelnen Teilakte in wirtschaftli-
chem Zusammenhang stehen und der Wille auf Erwerb des Unternehmens
gerichtet ist (vgl. BFH-Urteil vom 16.03.1982 – VII R 105/79, BStBl. II
S. 483). 4Eine Übereignung ist auch anzunehmen, wenn der Erwerber beim
Übergang des Unternehmens Einrichtungsgegenstände, die ihm bereits vorher
zur Sicherung übereignet worden sind, und Waren, die er früher unter Eigen-
tumsvorbehalt geliefert hat, übernimmt (vgl. BFH-Urteil vom 20.07.1967 – V
240/64, BStBl. III S. 684).
In der Gliederung des Unternehmens gesondert geführte Betriebe
(6) 1Ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb

liegt vor, wenn der veräußerte Teil des Unternehmens vom Erwerber als selb-
ständiges wirtschaftliches Unternehmen fortgeführt werden kann (vgl. BFH-
Urteil vom 19.12.2012 – XI R 38/10, BStBl. II 2013 S. 1053). 2Nicht ent-
scheidend ist, dass bereits im Unternehmen, das eine Übertragung vornimmt,
ein (organisatorisch) selbständiger Unternehmensteil bestand. 3Es ist nicht
Voraussetzung, dass mit dem Unternehmen oder mit dem in der Gliederung
des Unternehmens gesondert geführten Teil in der Vergangenheit bereits Um-
sätze erzielt wurden; die Absicht, Umsätze erzielen zu wollen, muss jedoch
anhand objektiver, vom Unternehmer nachzuweisender Anhaltspunkte spätes-
tens im Zeitpunkt der Übergabe bestanden haben (vgl. BFH-Urteil vom 08.03.
2001 – V R 24/98, BStBl. II 2003 S. 430). 4 Soweit einkommensteuerrechtlich
eine Teilbetriebsveräußerung angenommen wird (vgl. R 16 Abs. 3 EStR1)),
kann vorbehaltlich des Absatzes 9 umsatzsteuerrechtlich von der Veräußerung
eines gesondert geführten Betriebs ausgegangen werden.
(7) 1Eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung ist kein Verwendungs-

umsatz im Sinne des § 15 Abs. 2 UStG (BFH-Urteil vom 08.03.2001 – V R
24/98, BStBl. II 2003 S. 430). 2Zur Vorsteuerberichtigung des Erwerbers vgl.
Abschnitt 15a.4 ff.
(8) Liegen bei einer unentgeltlichen Übertragung die Voraussetzungen für

eine Geschäftsveräußerung nicht vor, kann eine steuerbare unentgeltliche
Wertabgabe (vgl. Abschnitt 3.2) in Betracht kommen.
Gesellschaftsrechtliche Beteiligungen
(9) 1Die Übertragung eines Gesellschaftsanteils kann – unabhängig von

dessen Höhe – nur dann einer nicht steuerbaren Geschäftsveräußerung gleich-
gestellt werden, wenn der Gesellschaftsanteil Teil einer eigenständigen Einheit
ist, die eine selbständige wirtschaftliche Betätigung ermöglicht, und diese

1) dtv 5785 ESt/LSt Nr. 3.
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Tätigkeit vom Erwerber fortgeführt wird. 2Eine bloße Veräußerung von An-
teilen ohne gleichzeitige Übertragung von Vermögenswerten versetzt den
Erwerber nicht in die Lage, eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit als
Rechtsnachfolger des Veräußerers fortzuführen (vgl. EuGH-Urteil vom 30.05.
2013, C-651/11, X).1)

Betrieb einer Photovoltaikanlage
(10)2) 1Verkauft ein Unternehmer, der kein Kleinunternehmer ist und des-

sen Unternehmen (unter anderem) im Betrieb einer Photovoltaikanlage be-
steht, die Photovoltaikanlage oder übereignet er sie unentgeltlich an einen
Dritten, handelt es sich hierbei unter den übrigen Voraussetzungen des § 1
Abs. 1a UStG um eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen. 2Der
Erwerber tritt dabei an die Stelle des Veräußerers (§ 1 Abs. 1a Satz 3 UStG);
dies stellt keine Änderung derVerhältnisse im Sinne von § 15a UStG dar
(Abschnitt 15a.10). 3 Ist der Erwerber Kleinunternehmer, führt der Wechsel der
Besteuerungsart bei diesem zu einer Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a
Abs. 1 UStG).

1.6 Leistungsaustausch bei Gesellschaftsverhältnissen
(1) 1Zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften und ihren Gesellschaf-

tern ist ein Leistungsaustausch möglich (vgl. BFH-Urteile vom 23.07.1959 – V
6/58 U, BStBl. III S. 379, und vom 05.12.2007 – V R 60/05, BStBl. II 2009
S. 486). 2Unentgeltliche Leistungen von Gesellschaften an ihre Gesellschafter
werden durch § 3 Abs. 1b und Abs. 9a UStG erfasst (vgl. Abschnitte 3.2 bis
3.4). 3An einem Leistungsaustausch fehlt es in der Regel, wenn eine Gesell-
schaft Geldmittel nur erhält, damit sie in die Lage versetzt wird, sich in
Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks zu betätigen (vgl. BFH-Urteil vom 20.04.
1988 – X R 3/82, BStBl. II S. 792). 4Das ist z.B. der Fall, wenn ein Gesell-
schafter aus Gründen, die im Gesellschaftsverhältnis begründet sind, die Ver-
luste seiner Gesellschaft übernimmt, um ihr die weitere Tätigkeit zu ermögli-
chen (vgl. BFH-Urteil vom 11.04.2002 – V R 65/00, BStBl. II S. 782).
Gründung von Gesellschaften, Eintritt neuer Gesellschafter
(2) 1Eine Personengesellschaft erbringt bei der Aufnahme eines Gesellschaf-

ters an diesen keinen steuerbaren Umsatz (vgl. BFH-Urteil vom 01.07.2004 –
V R 32/00, BStBl. II S. 1022). 2Dies gilt auch für Kapitalgesellschaften bei der
erstmaligen Ausgabe von Anteilen (vgl. EuGH-Urteil vom 26.05.2005, C-
465/03, Kretztechnik).3) 3Zur Übertragung von Gesellschaftsanteilen vgl. Ab-
schnitt 3.5 Abs. 8. 4Dagegen sind Sacheinlagen eines Gesellschafters umsatz-
steuerbar, wenn es sich um Lieferungen und sonstige Leistungen im Rahmen
seines Unternehmens handelt und keine Geschäftsveräußerung im Sinne des
§ 1 Abs. 1a UStG vorliegt. 5Die Einbringung von Wirtschaftsgütern durch den
bisherigen Einzelunternehmer in die neu gegründete Gesellschaft ist auf die
Übertragung der Gesellschaftsrechte gerichtet (vgl. BFH-Urteile vom 08.11.
1995 – XI R 63/94, BStBl. II 1996 S. 114, und vom 15.05.1997 – V R 67/94,
BStBl. II S. 705). 6Als Entgelt für die Einbringung von Wirtschaftsgütern in
eine Gesellschaft kommt neben der Verschaffung der Beteiligung an der Gesell-
schaft auch die Übernahme von Schulden des Gesellschafters durch die Gesell-
schaft in Betracht, wenn der einbringende Gesellschafter dadurch wirtschaftlich

1)DStR 2013, 1166.
2) A 1.5 UStAE Abs. 10 Satz 3 geänd. durch BMF v. 8.7.2025, BStBl. I 2025, 1479; anzuwenden ab

dem 1.1.2025.
3)DStR 2005, 965.
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entlastet wird (vgl. BFH-Urteil vom 15.05.1997, a.a.O.). 7Zum Nachweis der
Voraussetzung, dass der Leistungsaustausch zwischen Gesellschafter und Gesell-
schaft tatsächlich vollzogen worden ist, vgl. BFH-Urteil vom 08.11.1995 – XI
R 63/94, a.a.O.

Leistungsaustausch oder nicht steuerbarer Gesellschafterbeitrag
(3) 1Ein Gesellschafter kann an die Gesellschaft sowohl Leistungen erbrin-

gen, die ihren Grund in einem gesellschaftsrechtlichen Beitragsverhältnis haben,
als auch Leistungen, die auf einem gesonderten schuldrechtlichen Austausch-
verhältnis beruhen. 2Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung dieser Leistungen
richtet sich danach, ob es sich um Leistungen handelt, die als Gesellschafterbei-
trag durch die Beteiligung am Gewinn oder Verlust der Gesellschaft abgegolten
werden, oder um Leistungen, die gegen Sonderentgelt ausgeführt werden und
damit auf einen Leistungsaustausch gerichtet sind. 3Entscheidend ist die tatsäch-
liche Ausführung des Leistungsaustauschs und nicht allein die gesellschaftsrecht-
liche Verpflichtung. 4Dabei ist es unerheblich, dass der Gesellschafter zugleich
seine Mitgliedschaftsrechte ausübt. 5Umsatzsteuerrechtlich maßgebend für das
Vorliegen eines Leistungsaustauschs ist, dass ein Leistender und ein Leistungs-
empfänger vorhanden sind und der Leistung eine Gegenleistung gegenüber-
steht. 6Die Steuerbarkeit der Geschäftsführungs- und Vertretungsleistungen
eines Gesellschafters an die Gesellschaft setzt das Bestehen eines unmittelbaren
Zusammenhangs zwischen der erbrachten Leistung und dem empfangenen
Sonderentgelt voraus (vgl. BFH-Urteile vom 06.06.2002 – V R 43/01,
BStBl. II 2003 S. 36, und vom 16.01.2003 – V R 92/01, BStBl. II S. 732). 7 Für
die Annahme eines unmittelbaren Zusammenhangs im Sinne eines Austauschs
von Leistung und Gegenleistung genügt es nicht schon, dass die Mitglieder der
Personenvereinigung lediglich gemeinschaftlich die Kosten für den Erwerb und
die Unterhaltung eines Wirtschaftsguts tragen, das sie gemeinsam nutzen wol-
len oder nutzen (vgl. BFH-Urteil vom 28.11.2002 – V R 18/01, BStBl. II
2003 S. 443). 8Der Gesellschafter einer Personengesellschaft kann grundsätzlich
frei entscheiden, in welcher Eigenschaft er für die Gesellschaft tätig wird. 9Der
Gesellschafter kann wählen, ob er einen Gegenstand verkauft, vermietet oder
ihn selbst bzw. seine Nutzung als Einlage einbringt (vgl. BFH-Urteil vom
18.12.1996 – XI R 12/96, BStBl. II 1997 S. 374). 10Eine sonstige Leistung
durch Überlassung der Nutzung eines Gegenstands muss beim Leistungsemp-
fänger die Möglichkeit begründen, den Gegenstand für seine Zwecke zu ver-
wenden. 11 Soweit die Verwendung durch den Leistungsempfänger in der
Rücküberlassung der Nutzung an den Leistenden besteht, muss deutlich er-
kennbar sein, dass dieser nunmehr sein Recht zur Nutzung aus dem Nutzungs-
recht des Leistungsempfängers ableitet (BFH-Urteil vom 09.09.1993 – V R
88/88, BStBl. II 1994 S. 56).
(4) 1Auf die Bezeichnung der Gegenleistung z.B. als Gewinnvorab/Vorabge-

winn, als Vorwegvergütung, als Aufwendungsersatz, als Umsatzbeteiligung oder
als Kostenerstattung kommt es nicht an.

Beispiel 1:
1Den Gesellschaftern einer OHG obliegt die Führung der Geschäfte und die Vertretung der OHG.
2Diese Leistungen werden mit dem nach der Anzahl der beteiligten Gesellschafter und ihrem
Kapitaleinsatz bemessenen Anteil am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der OHG abgegolten.
3Die Ergebnisanteile sind kein Sonderentgelt; die Geschäftsführungs- und Vertretungsleistungen
werden nicht im Rahmen eines Leistungsaustauschs ausgeführt, sondern als Gesellschafterbeitrag
erbracht.

2Dies gilt auch, wenn nicht alle Gesellschafter tatsächlich die Führung der
Geschäfte und die Vertretung der Gesellschaft übernehmen bzw. die Geschäfts-

Zu § 1 UStG 1.6 UStAE 5
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führungs- und Vertretungsleistungen mit einem erhöhten Anteil am Ergebnis
(Gewinn und Verlust) oder am Gewinn der Gesellschaft abgegolten werden.

Beispiel 2:
1Die Führung der Geschäfte und die Vertretung der aus den Gesellschaftern A, B und C
bestehenden OHG obliegt nach den gesellschaftsrechtlichen Vereinbarungen ausschließlich dem C.
a) Die Leistung des C ist mit seinem nach der Anzahl der beteiligten Gesellschafter und ihrem
Kapitaleinsatz bemessenen Anteil am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der OHG abgegolten; A, B
und C sind zu gleichen Teilen daran beteiligt.

b) C ist mit 40 %, A und B mit jeweils 30 % am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der OHG beteiligt.
c) C erhält im Gewinnfall 25 % des Gewinns vorab, im Übrigen wird der Gewinn nach der Anzahl
der Gesellschafter und ihrem Kapitaleinsatz verteilt; ein Verlust wird ausschließlich nach der
Anzahl der Gesellschafter und ihrem Kapitaleinsatz verteilt.

2Die ergebnisabhängigen Gewinn- bzw. Verlustanteile des C sind kein Sonderentgelt; C führt seine
Geschäftsführungs- und Vertretungsleistungen nicht im Rahmen eines Leistungsaustauschs aus,
sondern erbringt jeweils Gesellschafterbeiträge.
Beispiel 3:
1Eine Beratungsgesellschaft betreibt verschiedene Beratungsstellen, an denen ortsansässige Berater
jeweils atypisch still beteiligt sind. 2Diese sind neben ihrer Kapitalbeteiligung zur Erbringung ihrer
Arbeitskraft als Einlage verpflichtet. 3 Sie erhalten für ihre Tätigkeit einen Vorabgewinn. 4Die auf
den Vorabgewinn getätigten Entnahmen werden nicht als Aufwand behandelt. 5Die Zuweisung
des Vorabgewinns und die Verteilung des verbleibenden Gewinns erfolgen im Rahmen der
Gewinnverteilung.
6Der Vorabgewinn ist kein Sonderentgelt; die Gesellschafter führen ihre Tätigkeiten im Rahmen
eines gesellschaftsrechtlichen Beitragsverhältnisses aus.

3Bei Leistungen auf Grund eines gegenseitigen Vertrags (vgl. §§ 320 ff. BGB),
durch den sich der Gesellschafter zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen und
die Gesellschaft sich hierfür zur Zahlung einer Gegenleistung verpflichtet, sind
die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG für einen steuerbaren
Leistungsaustausch hingegen regelmäßig erfüllt, falls der Gesellschafter Unter-
nehmer ist; dies gilt auch, wenn Austausch- und Gesellschaftsvertrag miteinan-
der verbunden sind. 4Ein Leistungsaustausch zwischen Gesellschafter und Ge-
sellschaft liegt vor, wenn der Gesellschafter z.B. für seine Geschäftsführungs-
und Vertretungsleistung an die Gesellschaft eine Vergütung erhält (auch wenn
diese als Gewinnvorab bezeichnet wird), die im Rahmen der Ergebnisermitt-
lung als Aufwand behandelt wird. 5Die Vergütung ist in diesem Fall Gegen-
leistung für die erbrachte Leistung.

Beispiel 4:
1Der Gesellschafter einer OHG erhält neben seinem nach der Anzahl der Gesellschafter und ihrem
Kapitaleinsatz bemessenen Gewinnanteil für die Führung der Geschäfte und die Vertretung der
OHG eine zu Lasten des Geschäftsergebnisses verbuchte Vorwegvergütung von jährlich 120.000 €
als Festbetrag.
2Die Vorwegvergütung ist Sonderentgelt; der Gesellschafter führt seine Geschäftsführungs- und
Vertretungsleistungen im Rahmen eines Leistungsaustauschs aus.
Beispiel 5:
1Wie Beispiel 3, jedoch erhält ein atypisch stiller Gesellschafter im Rahmen seines Niederlassungs-
leiter-Anstellungsvertrags eine Vergütung, die handelsrechtlich als Aufwand behandelt werden
muss.
2Die Vergütung ist Sonderentgelt; die Geschäftsführungs- und Vertretungsleistungen werden im
Rahmen eines Leistungsaustauschverhältnisses ausgeführt. 3Zur Frage der unabhängig von der
ertragsteuerrechtlichen Beurteilung als Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 Abs. 1 Nr. 2
EStG1) zu beurteilenden Frage nach der umsatzsteuerrechtlichen Selbständigkeit vgl. Abschnitt
2.2. 4 Im Rahmen von Niederlassungsleiter-Anstellungsverträgen tätige Personen sind danach im
Allgemeinen selbständig tätig.

6 Ist die Vergütung für die Leistungen des Gesellschafters im Gesellschaftsvertrag
als Teil der Ergebnisverwendung geregelt, liegt ein Leistungsaustausch vor,

1) dtv 5785 ESt/LSt Nr. 1.
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wenn sich aus den geschlossenen Vereinbarungen und deren tatsächlicher
Durchführung ergibt, dass die Leistungen nicht lediglich durch eine Betei-
ligung am Gewinn und Verlust der Gesellschaft abgegolten, sondern gegen
Sonderentgelt ausgeführt werden. 7Ein Leistungsaustausch zwischen Gesell-
schaft und Gesellschafter liegt demnach auch vor, wenn die Vergütung des
Gesellschafters zwar nicht im Rahmen der Ergebnisermittlung als Aufwand
behandelt wird, sich jedoch gleichwohl ergebnismindernd auswirkt oder es sich
aus den Gesamtumständen des Einzelfalls ergibt, dass sie nach den Vorstellungen
der Gesellschafter als umsatzsteuerrechtliches Sonderentgelt gewährt werden
soll.

Beispiel 6:
1Eine GmbH betreut als alleinige Komplementärin einer Fonds-KG ohne eigenen Vermögens-
anteil die Geschäfte der Fonds-KG, deren Kommanditanteile von Investoren (Firmen und Pri-
vatpersonen) gehalten werden. 2Nach den Regelungen im Gesellschaftsvertrag zur Ergebnisvertei-
lung, zum Gewinnvorab und zu den Entnahmen erhält die GmbH
a) 1 eine jährliche Management-Fee. 2Bei der Fonds-KG handelt es sich um eine vermögensver-
waltende Gesellschaft, bei der grundsätzlich nur eine Ermittlung von Kapitaleinkünften durch
die Gegenüberstellung von Einnahmen und Werbungskosten vorgesehen ist. 3 Sie verbucht die
Zahlung der Management-Fee in der Ergebnisermittlung nicht als Aufwand, sondern ordnet sie
bei der Ermittlung der Einnahmen aus Kapitalvermögen und Werbungskosten für die Anleger,
die ihre Anteile im Privatvermögen halten, in voller Höhe den Werbungskosten der Anleger zu;

b) 1 eine als gewinnabhängig bezeichnete Management-Fee. 2Da die erwirtschafteten Jahresüber-
schüsse jedoch zur Finanzierung der Management-Fee nicht ausreichen, wird ein Bilanzgewinn
durch die Auflösung von eigens dafür gebildeten Kapitalrücklagen ausgewiesen;

c) 1 eine als gewinnabhängig bezeichnete Jahresvergütung. 2Der für die Zahlung der Vergütung
bereitzustellende Bilanzgewinn wird aus einer Gewinnrücklage gebildet, welche aus Verwal-
tungskostenvorauszahlungen der Kommanditisten gespeist wurde. 3Die Verwaltungskosten stel-
len Werbungskosten der Kommanditisten dar;

d) 1 eine einmalige Gebühr („Konzeptions-Fee“). 2Die Fonds-KG hat die Zahlung in der Ergebnis-
ermittlung nicht als Aufwand verbucht. 3Die Gebühr wird neben dem Agio in dem Betei-
ligungsangebot zur Fonds-KG als Kosten für die Investoren ausgewiesen. 4Gebühr/Konzepti-
ons-Fee sowie Aufwendungen und Kosten der Fonds-KG werden auf die zum letzten Zeich-
nungsschluss vorhandenen Gesellschafter umgelegt.

3Die Vergütungen sind jeweils Sonderentgelt; die GmbH führt die Leistungen jeweils im Rahmen
eines Leistungsaustauschs aus.

Beispiel 7:
1Der Gesellschafter einer OHG erhält neben seinem nach der Anzahl der Gesellschafter und ihrem
Kapitaleinsatz bemessenen Gewinnanteil für die Führung der Geschäfte und die Vertretung der
OHG im Rahmen der Gewinnverteilung auch im Verlustfall einen festen Betrag von 120.000 €
vorab zugewiesen (Vorabvergütung).
2Der vorab zugewiesene Gewinn ist Sonderentgelt; der Gesellschafter führt seine Geschäftsfüh-
rungs- und Vertretungsleistungen im Rahmen eines Leistungsaustauschs aus.

8Gewinnabhängige Vergütungen können auch ein zur Steuerbarkeit führendes
Sonderentgelt darstellen, wenn sie sich nicht nach den vermuteten, sondern
nach den tatsächlich erbrachten Gesellschafterleistungen bemessen. 9Verteilt
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach dem Gesellschaftsvertrag den ge-
samten festgestellten Gewinn je Geschäftsjahr an ihre Gesellschafter nach der
Menge der jeweils gelieferten Gegenstände, handelt es sich – unabhängig von
der Bezeichnung als Gewinnverteilung – umsatzsteuerrechtlich um Entgelt für
die Lieferungen der Gesellschafter an die Gesellschaft (vgl. BFH-Urteil vom
10.05.1990 – V R 47/86, BStBl. II S. 757). 10Zur Überlassung von Gegen-
ständen gegen jährliche Pauschalvergütung vgl. BFH-Urteil vom 16.03.1993 –
XI R 44/90, BStBl. II S. 529, und gegen Gutschriften auf dem Eigenkapital-
konto vgl. BFH-Urteil vom 16.03.1993 – XI R 52/90, BStBl. II S. 562. 11Oh-
ne Bedeutung ist, ob der Gesellschafter zunächst nur Abschlagszahlungen erhält
und der ihm zustehende Betrag erst im Rahmen der Überschussermittlung
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verrechnet wird. 12Entnahmen, zu denen der Gesellschafter nach Art eines
Abschlags auf den nach der Anzahl der Gesellschafter und ihrem Kapitaleinsatz
bemessenen Anteil am Gewinn der Gesellschaft berechtigt ist, begründen
grundsätzlich kein Leistungsaustauschverhältnis. 13Ein gesellschaftsvertraglich
vereinbartes garantiertes Entnahmerecht, nach dem die den Gewinnanteil über-
steigenden Entnahmen nicht zu einer Rückzahlungsverpflichtung führen, führt
wie die Vereinbarung einer Vorwegvergütung zu einem Leistungsaustausch
(vgl. Beispiele 4 und 7). 14Die Tätigkeit eines Kommanditisten als Beiratsmit-
glied, dem vor allem Zustimmungs- und Kontrollrechte übertragen sind, kann
eine Sonderleistung sein (vgl. BFH-Urteil vom 24.08.1994 – XI R 74/93,
BStBl. II 1995 S. 150). 15Ein zwischen Gesellschafter und Gesellschaft vor-
liegender Leistungsaustausch hat keinen Einfluss auf die Beurteilung der Leis-
tungen der Gesellschaft Dritten gegenüber. 16 Insbesondere sind in der Person
des Gesellschafters vorliegende oder an seine Person geknüpfte Tatbestands-
merkmale, wie z.B. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe (z.B.
Land- und Forstwirt) oder die Erlaubnis zur Führung bestimmter Geschäfte
(z.B. Bankgeschäfte) hinsichtlich der Beurteilung der Leistungen der Gesell-
schaft unbeachtlich. 17Da der Gesellschafter bei der Geschäftsführung und Ver-
tretung im Namen der Gesellschaft tätig wird und somit nicht im eigenen
Namen gegenüber den Kunden der Gesellschaft auftritt, liegt auch kein Fall der
Dienstleistungskommission (§ 3 Abs. 11 UStG) vor.

Beispiel 8:
1Bei einem in der Rechtsform der KGaA geführten Kreditinstitut ist ausschließlich dem persönlich
haftenden Gesellschafter-Geschäftsführer die Erlaubnis zur Führung der Bankgeschäfte erteilt
worden.
2Die für die Leistungen des Kreditinstituts geltende Steuerbefreiung des § 4 Nr. 8 UStG ist nicht
auf die Geschäftsführungs- und Vertretungsleistung des Gesellschafters anwendbar.

(5) 1Wird für Leistungen des Gesellschafters an die Gesellschaft neben einem
Sonderentgelt auch eine gewinnabhängige Vergütung (vgl. Absatz 4 Satz 1
Beispiel 1 und Satz 2 Beispiel 2) gezahlt (sog. Mischentgelt), sind das Sonder-
entgelt und die gewinnabhängige Vergütung umsatzsteuerrechtlich getrennt zu
beurteilen. 2Das Sonderentgelt ist als Entgelt einzuordnen, da es einer be-
stimmten Leistung zugeordnet werden kann. 3Diese gewinnabhängige Ver-
gütung ist dagegen kein Entgelt.

Beispiel:
1Der Gesellschafter einer OHG erhält für die Führung der Geschäfte und die Vertretung der OHG
im Rahmen der Gewinnverteilung 25 % des Gewinns, mindestens jedoch 60.000 € vorab zugewie-
sen.
2Der Festbetrag von 60.000 € ist Sonderentgelt und wird im Rahmen eines Leistungsaustauschs
gezahlt; im Übrigen wird der Gesellschafter auf Grund eines gesellschaftsrechtlichen Beitragsver-
hältnisses tätig.

(6) 1Auch andere gesellschaftsrechtlich zu erbringende Leistungen der Ge-
sellschafter an die Gesellschaft können bei Zahlung eines Sonderentgelts als
Gegenleistung für diese Leistung einen umsatzsteuerbaren Leistungsaustausch
begründen. 2 Sowohl die Haftungsübernahme als auch die Geschäftsführung
und Vertretung besitzen ihrer Art nach Leistungscharakter und können daher
auch im Fall der isolierten Erbringung Gegenstand eines umsatzsteuerbaren
Leistungsaustausches sein.

Beispiel:
1Der geschäftsführungs- und vertretungsberechtigte Komplementär einer KG erhält für die Ge-
schäftsführung, Vertretung und Haftung eine Festvergütung.
2Die Festvergütung ist als Entgelt für die einheitliche Leistung, die Geschäftsführung, Vertretung
und Haftung umfasst, umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig (vgl. BFH-Urteil vom 03.03.2011
– V R 24/10, BStBl. II S. 950). 3Weder die Geschäftsführung und Vertretung noch die Haftung

5 UStAE 1.6 Umsatzsteuer-Anwendungserlass



24

nach §§ 161, 128 HGB haben den Charakter eines Finanzgeschäfts im Sinne des § 4 Nr. 8 Buchst. g
UStG.

(6a) 1Erbringt eine Gesellschaft auf schuldrechtlicher Grundlage an ihre
Gesellschafter Leistungen gegen Entgelt und stellen ihr die Gesellschafter in
unmittelbarem Zusammenhang hiermit auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage
Personal zur Verfügung, liegt ein tauschähnlicher Umsatz vor. 2Um eine Bei-
stellung anstelle eines tauschähnlichen Umsatzes handelt es sich nur dann, wenn
das vom jeweiligen Gesellschafter überlassene Personal ausschließlich für Zwe-
cke der Leistungserbringung an den jeweiligen Gesellschafter verwendet wird
(vgl. BFH-Urteil vom 15.04.2010 – V R 10/08, BStBl. II S. 879).

Einzelfälle
(7) Ein Gesellschafter kann seine Verhältnisse so gestalten, dass sie zu einer

möglichst geringen steuerlichen Belastung führen (BFH-Urteil vom 16.03.
1993 – XI R 45/90, BStBl. II S. 530).
1. 1Der Gesellschafter erwirbt einen Gegenstand, den er der Gesellschaft zur
Nutzung überlässt. 2Der Gesellschafter ist nur als Gesellschafter tätig.
a) Der Gesellschafter überlässt den Gegenstand zur Nutzung gegen Sonder-
entgelt.

Beispiel 1:
1Der Gesellschafter erwirbt für eigene Rechnung einen Pkw, den er in vollem Umfang
seinem Unternehmen zuordnet, auf seinen Namen zulässt und den er in vollem Umfang der
Gesellschaft zur Nutzung überlässt. 2Die Gesellschaft zahlt dem Gesellschafter für die Nut-
zung des Pkw eine besondere Vergütung, z.B. einen feststehenden Mietzins oder eine nach
der tatsächlichen Fahrleistung bemessene Vergütung.
3Nach den Grundsätzen der BFH-Urteile vom 07.11.1991 – V R 116/86, BStBl. II 1992
S. 269, und vom 16.03.1993 – XI R 52/90, BStBl. II S. 562, ist die Unternehmereigenschaft
des Gesellschafters zu bejahen. 4Er bewirkt mit der Überlassung des Pkw eine steuerbare
Leistung an die Gesellschaft. 5Das Entgelt dafür besteht in der von der Gesellschaft gezahlten
besonderen Vergütung. 6Die Mindestbemessungsgrundlage ist zu beachten. 7Ein Leistungs-
austausch kann auch dann vorliegen, wenn der Gesellschafter den Pkw ausschließlich selbst
nutzt (vgl. BFH-Urteil vom 16.03.1993 – XI R 45/90, BStBl. II S. 530).
8Der Gesellschafter, nicht die Gesellschaft, ist zum Vorsteuerabzug aus dem Erwerb des Pkw
berechtigt (vgl. Abschnitt 15.20 Abs. 1).
Beispiel 2:
1 Sachverhalt wie Beispiel 1, jedoch mit der Abweichung, dass der Pkw nur zu 70 % der
Gesellschaft überlassen und zu 30 % für eigene unternehmensfremde (private) Zwecke des
Gesellschafters genutzt wird.
2Ein Leistungsaustausch zwischen Gesellschafter und Gesellschaft findet nur insoweit statt,
als der Gegenstand für Zwecke der Gesellschaft überlassen wird. 3Das Entgelt dafür besteht
in der von der Gesellschaft gezahlten besonderen Vergütung. 4Die Mindestbemessungs-
grundlage ist zu beachten. 5 Insoweit als der Gesellschafter den Gegenstand für eigene unter-
nehmensfremde (private) Zwecke verwendet, liegt bei ihm eine nach § 3 Abs. 9a Nr. 1
UStG steuerbare unentgeltliche Wertabgabe vor.

b) Der Gesellschafter überlässt den Gegenstand zur Nutzung gegen eine
Beteiligung am Gewinn oder Verlust der Gesellschaft.

Beispiel 3:
1Der Gesellschafter erwirbt für eigene Rechnung einen Pkw, den er auf seinen Namen
zulässt und den er in vollem Umfang der Gesellschaft zur Nutzung überlässt. 2Der Gesell-
schafter erhält hierfür jedoch keine besondere Vergütung; ihm steht lediglich der im Gesell-
schaftsvertrag bestimmte Gewinnanteil zu.
3Überlässt der Gesellschafter der Gesellschaft den Gegenstand gegen eine Beteiligung am
Gewinn oder Verlust der Gesellschaft zur Nutzung, handelt er insoweit nicht als Unterneh-
mer. 4Weder der Gesellschafter noch die Gesellschaft sind berechtigt, die dem Gesellschafter
beim Erwerb des Gegenstands in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abzuziehen
(vgl. Abschnitt 15.20 Abs. 1 Satz 7). 5Eine Zuordnung zum Unternehmen kommt daher
nicht in Betracht.
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2. 1Der Gesellschafter ist selbst als Unternehmer tätig. 2Er überlässt der Gesell-
schaft einen Gegenstand seines dem Unternehmen dienenden Vermögens
zur Nutzung.
a) 1Der Gesellschafter überlässt den Gegenstand zur Nutzung gegen Sonder-
entgelt.
2Bei der Nutzungsüberlassung gegen Sonderentgelt handelt es sich um
einen steuerbaren Umsatz im Rahmen des Unternehmens. 3Das Entgelt
besteht in der von der Gesellschaft gezahlten besonderen Vergütung. 4Die
Mindestbemessungsgrundlage ist zu beachten.
5Zum Vorsteuerabzug des Gesellschafters und der Gesellschaft vgl. Ab-
schnitt 15.20 Abs. 2 und 3.

b) Der Gesellschafter überlässt den Gegenstand zur Nutzung gegen eine
Beteiligung am Gewinn oder Verlust der Gesellschaft.

Beispiel 4:
1Ein Bauunternehmer ist Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft und stellt dieser gegen eine
Beteiligung am Gewinn oder Verlust der Gesellschaft Baumaschinen zur Verfügung.
2Die Überlassung des Gegenstands an die Gesellschaft gegen eine Beteiligung am Gewinn
oder Verlust der Gesellschaft ist beim Gesellschafter keine unentgeltliche Wertabgabe, wenn
dafür unternehmerische Gründe ausschlaggebend waren. 3Es handelt sich mangels Sonder-
entgelt um eine nicht steuerbare sonstige Leistung im Rahmen des Unternehmens (vgl. auch
Absatz 8).
4Wird der Gegenstand aus unternehmensfremden Gründen überlassen, liegt beim Gesell-
schafter unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 9a UStG eine unentgeltliche Wertabgabe
vor. 5Das kann beispielsweise im Einzelfall bei der Überlassung von Gegenständen an
Familiengesellschaften der Fall sein. 6Unternehmensfremde Gründe liegen nicht allein des-
halb vor, weil der Gesellschafter die Anteile an der Gesellschaft nicht in seinem Betriebs-
vermögen hält (vgl. BFH-Urteil vom 20.12.1962 – V 111/61 U, BStBl. III 1963 S. 169).
7Zum Vorsteuerabzug des Gesellschafters und der Gesellschaft vgl. Abschnitt 15.20 Abs. 2
und 3.

3. 1Der Gesellschafter ist selbst als Unternehmer tätig. 2Er liefert der Gesell-
schaft einen Gegenstand aus seinem Unternehmen unentgeltlich. 3Er ist nur
am Gewinn oder Verlust der Gesellschaft beteiligt.
a) 1Der Gesellschafter ist zum Vorsteuerabzug aus dem Erwerb des Gegen-
stands berechtigt, weil bei Leistungsbezug die Absicht bestand, den Ge-
genstand weiterzuverkaufen.
2Es liegt eine unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1
oder 3 UStG vor.

b) 1Der Gesellschafter ist nicht zum Vorsteuerabzug aus dem Erwerb des
Gegenstands berechtigt, weil die unentgeltliche Weitergabe an die Gesell-
schaft bereits bei Leistungsbezug beabsichtigt war (vgl. Abschnitt 15.15).
2Es liegt nach § 3 Abs. 1b Satz 2 UStG keine einer entgeltlichen Lieferung
gleichgestellte unentgeltliche Wertabgabe vor.

Leistungsaustausch bei Arbeitsgemeinschaften des Baugewerbes
(8) 1Überlassen die Gesellschafter einer Arbeitsgemeinschaft des Baugewer-

bes dieser für die Ausführung des Bauauftrags Baugeräte (Gerätevorhaltung),
kann sich die Überlassung im Rahmen eines Leistungsaustauschs vollziehen.
2Vereinbaren die Gesellschafter, dass die Baugeräte von den Partnern der
Arbeitsgemeinschaft kostenlos zur Verfügung zu stellen sind, ist die Überlassung
der Baugeräte keine steuerbare Leistung, wenn der die Geräte beistellende
Gesellschafter die Überlassung der Geräte der Arbeitsgemeinschaft nicht be-
rechnet und sich mit dem ihm zustehenden Gewinnanteil begnügt. 3Wird die
Überlassung der Baugeräte seitens des Bauunternehmers an die Arbeitsgemein-
schaft vor der Verteilung des Gewinns entsprechend dem Geräteeinsatz aus-
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geglichen oder wird der Gewinn entsprechend der Gerätevorhaltung aufgeteilt,
obwohl sie nach dem Vertrag „kostenlos“ zu erbringen ist, handelt es sich im
wirtschaftlichen Ergebnis um besonders berechnete sonstige Leistungen (vgl.
BFH-Urteil vom 18.03.1988 – V R 178/83, BStBl. II S. 646, zur unentgeltli-
chen Gegenstandsüberlassung vgl. Absatz 7 Nr. 2 Buchstabe b Beispiel 4). 4Das
gilt auch dann, wenn die Differenz zwischen vereinbarter und tatsächlicher
Geräteüberlassung unmittelbar zwischen den Arbeitsgemeinschaftspartnern ab-
gegolten (Spitzenausgleich) und der Gewinn formell von Ausgleichszahlungen
unbeeinflusst verteilt wird (BFH-Urteile vom 21.03.1968 – V 43/65, BStBl. II
S. 449, und vom 11.12.1969 – V R 91/68, BStBl. II 1970 S. 356). 5 In den
Fällen, in denen im Arbeitsgemeinschaftsvertrag ein Spitzenausgleich der
Mehr- und Minderleistungen und der darauf entfallenden Entgelte außerhalb
der Arbeitsgemeinschaft zwischen den Partnern unmittelbar vereinbart und
auch tatsächlich dementsprechend durchgeführt wird, ist ein Leistungsaustausch
zwischen den Arbeitsgemeinschaftsmitgliedern und der Arbeitsgemeinschaft
nicht feststellbar. 6Die Leistungen (Gerätevorhaltungen) der Partner an die
Arbeitsgemeinschaft sind in diesen Fällen nicht steuerbar (BFH-Urteil vom
11.12.1969 – V R 129/68, BStBl. II 1970 S. 358). 7Die Anwendung der in
den Sätzen 1 bis 6 genannten Grundsätze ist nicht auf Gerätevorhaltungen im
Rahmen von Arbeitsgemeinschaften des Baugewerbes beschränkt, sondern all-
gemein anwendbar, z.B. auf im Rahmen eines Konsortialvertrags erbrachte
Arbeitsanteile (vgl. EuGH-Urteil vom 29.04.2004, C-77/01, EDM).1)

1.7 Lieferung von Gas, Elektrizität oder Wärme/Kälte
(1) Die Abgabe von Energie durch einen Übertragungsnetzbetreiber im

Rahmen des sog. Bilanzkreis- oder Regelzonenausgleichs vollzieht sich nicht
als eigenständige Lieferung,sondern im Rahmen einer sonstigen Leistung und
bleibt dementsprechend bei der Beurteilung der Wiederverkäufereigenschaft
unberücksichtigt (vgl. Abschnitt 3g.1 Abs. 2). 2Das gilt entsprechend für
Bilanzkreisabrechnungen beim Betrieb von Gasleitungsnetzen zwischendem
Marktgebietsverantwortlichen und dem Bilanzkreisverantwortlichen, wobei es
sichausschließlich um sonstige Leistungen des Marktgebietsverantwortlichen an
den Bilanzkreisverantwortlichen unter Leistungsbeistellung durch den Bilanz-
kreisverantwortlichen handelt. 3Die zwischen den Netzbetreibern zum Aus-
gleich derunterschiedlichen Kosten für die unentgeltliche Durchleitung der
Energie gezahlten Beträge (sog. Differenzausgleich) sind kein Entgelt für eine
steuerbare Leistung des Netzbetreibers. 4Gibt ein Energieversorger seine am
Markt nicht mehr zu einem positiven Kaufpreis veräußerbaren überschüssigen
Kapazitäten in Verbindung mit einer Zuzahlung ab, um sich eigene Aufwen-
dungen für das Zurückfahren der eigenen Produktionsanlagen zu ersparen, liegt
keine Lieferung von z.B. Elektrizität vor, sondern eine sonstige Leistung des
Abnehmers.
(2) 1Der nach § 9 KWKG zwischen den Netzbetreibern vorzunehmende

Belastungsausgleich vollzieht sich nicht im Rahmen eines Leistungsaustauschs.
2Gleiches gilt für den ab dem 1. Januar 2010 vorzunehmenden Belastungs-
ausgleich nach der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Aus-
gleichsmechanismus vom 17. Juli 2009 (AusglMechV, BGBl. 2009 I S. 2101)
bezüglich des Ausgleichs zwischen Übertragungsnetzbetreibern und Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen (Zahlung der EEG-Umlage nach § 3 Aus-
glMechV). 3Bei diesen Umlagen zum Ausgleich der den Unternehmen ent-

1)DStRE 2004, 1095.
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stehenden unterschiedlichen Kosten im Zusammenhang mit der Abnahme von
Strom aus KWK- bzw. EEG-Anlagen handelt es sich nicht um Entgelte für
steuerbare Leistungen.
(3) 1 Soweit der Netzbetreiber nach § 5a KWKG verpflichtet ist, dem Wär-

me- oder Kältenetzbetreiber für den Neu- oder Ausbau des Wärme- oder
Kältenetzes einen Zuschlag zu zahlen, handelt es sich grundsätzlich um einen
echten Zuschuss. 2Die Zuschläge werden aus einem überwiegenden öffent-
lichen Interesse heraus, nämlich zur Förderung des Ausbaus der Nutzung der
Kraft-Wärme-Kopplung bzw. Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung im Interesse von
Energieeinsparung und Klimaschutz, gewährt. 3Dies gilt jedoch nicht, soweit
die Zuschläge nach § 5a KWKG die Verbindung des Verteilungsnetzes mit dem
Verbraucherabgang (Hausanschluss), der an der Abzweigstelle des Verteilungs-
netzes beginnt und mit der Übergabestelle endet, betreffen. 4Hier ist der
entsprechende Anteil des Zuschlags durch den Netzbetreiber nach § 7a Abs. 3
KWKG mit der Rechnungstellung des Wärme- oder Kältenetzbetreibers an
den Verbraucher wirtschaftlich und rechtlich verknüpft. 5Der Anteil des Zu-
schlags, der auf die Verbindung des Verteilungsnetzes mit dem Verbraucher-
abgang entfällt, ist von dem Betrag, der dem Verbraucher für die Anschluss-
kosten in Rechnung gestellt wird, in Abzug zu bringen. 6Der Zuschlag des
Netzbetreibers hängt insoweit unmittelbar mit dem Preis einer steuerbaren
Leistung (Anschluss an das Verteilungsnetz) zusammen und hat preisauffüllen-
den Charakter. 7Das gilt auch dann, wenn der Verbraucher wegen des Abzugs
nach § 7a Abs. 3 KWKG für den Anschluss an das Verteilungsnetz selbst nichts
bezahlen muss. 8Der vom Netzbetreiber an den Wärme- oder Kältenetzbetrei-
ber gezahlte Zuschlag ist entsprechend aufzuteilen. 9Werden bei der Verbin-
dung zwischen Verteilungsnetz und Verbraucherabgang entgeltlich die betref-
fenden Leitungen vom Wärme- oder Kältenetzbetreiber auf den Verbraucher
übertragen, liegt eine Lieferung der entsprechenden Anlagen durch den Wär-
me- oder Kältenetzbetreiber an den Wärme- oder Kälteabnehmer vor. 10 So-
weit der Netzbetreiber nach § 5b KWKG verpflichtet ist, dem Betreiber eines
Wärme- bzw. Kältespeichers für den Neu- oder Ausbau von Wärme- bzw.
Kältespeichern einen Zuschlag zu zahlen, handelt es sich um einen echten
Zuschuss.
(4) 1Zahlungen des Übertragungsnetzbetreibers an den (Verteil-)Netzbetrei-

ber nach § 35 Abs. 1 EEG stellen Entgeltzahlungen dar, da diesen Beträgen
tatsächliche Stromlieferungen gegenüberstehen. 2Ausgleichszahlungen des
Übertragungsnetzbetreibers nach § 35 Abs. 1a EEG für die vom (Verteil-)
Netzbetreiber nach §§ 33g und 33i EEG gezahlten Prämien vollziehen sich
hingegen nicht im Rahmen eines Leistungsaustausches. 3Hat der Netzbetreiber
nach § 35 Abs. 2 EEG einen Ausgleich an den Übertragungsnetzbetreiber für
vermiedene Netzentgelte zu leisten, da die Stromeinspeisung nach § 16 EEG
vergütet oder in den Formen des § 33b Nr. 1 oder Nr. 2 EEG direkt ver-
marktet wird (Marktprämienmodell oder Grünstromprivileg), handelt es sich
bei diesen Ausgleichszahlungen nicht um Entgelte für steuerbare Leistungen.
Ausgleich von Mehr- bzw. Mindermengen Gas
(5) 1 Soweit Ausspeisenetzbetreiber und Transportkunde nach § 25 GasNZV

Mehr- bzw. Mindermengen an Gas ausgleichen, handelt es sich um eine
Lieferung entweder vom Ausspeisenetzbetreiber an den Transportkunden
(Mindermenge) oder vom Transportkunden an den Ausspeisenetzbetreiber
(Mehrmenge), weil jeweils Verfügungsmacht an dem zum Ausgleich zur Ver-
fügung gestellten Gas verschafft wird. 2Gleiches gilt für das Verhältnis zwischen
Marktgebietsverantwortlichem und Ausspeisenetzbetreiber. 3Der Marktgebiets-
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verantwortliche beschafft die für die Mehr- bzw. Mindermengen benötigten
Gasmengen von Händlern am Regelenergiemarkt und stellt diese den Ausspei-
senetzbetreibern in seinem Marktgebiet als Mehr- bzw. Mindermenge zur Ver-
fügung bzw. nimmt sie entgegen.

Ausgleich von Mehr- bzw. Mindermengen Strom
(6) 1 Soweit Verteilnetzbetreiber und Lieferant bzw. Kunde nach § 13 Strom-

NZV Mehr- oder Mindermengen an Strom ausgleichen, handelt es sich um
eine Lieferung entweder vom Verteilnetzbetreiber an den Lieferanten bzw.
Kunden (Mindermenge) oder vom Lieferanten bzw. Kunden an den Verteil-
netzbetreiber (Mehrmenge). 2Die Verfügungsmacht an dem zum Ausgleich zur
Verfügung gestellten Strom wird verschafft.

1.8 Sachzuwendungen und sonstige Leistungen an das Personal

Allgemeines
(1) 1Wendet der Unternehmer (Arbeitgeber) seinem Personal (seinen Ar-

beitnehmern) als Vergütung für geleistete Dienste neben dem Barlohn auch
einen Sachlohn zu, bewirkt der Unternehmer mit dieser Sachzuwendung eine
entgeltliche Leistung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG, für die der
Arbeitnehmer einen Teil seiner Arbeitsleistung als Gegenleistung aufwendet.
2Wegen des Begriffs der Vergütung für geleistete Dienste vgl. Abschnitt 4.18.1
Abs. 4. 3Ebenfalls nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG steuerbar sind Lieferun-
gen oder sonstige Leistungen, die der Unternehmer an seine Arbeitnehmer
oder deren Angehörige auf Grund des Dienstverhältnisses gegen besonders
berechnetes Entgelt, aber verbilligt, ausführt. 4Von einer entgeltlichen Leistung
in diesem Sinne ist auszugehen, wenn der Unternehmer für die Leistung
gegenüber dem einzelnen Arbeitnehmer einen unmittelbaren Anspruch auf
eine Geldzahlung oder eine andere – nicht in der Arbeitsleistung bestehende –
Gegenleistung in Geldeswert hat. 5 Für die Steuerbarkeit kommt es nicht darauf
an, ob der Arbeitnehmer das Entgelt gesondert an den Unternehmer entrichtet
oder ob der Unternehmer den entsprechenden Betrag vom Barlohn einbehält.
6Die Gewährung von Personalrabatt durch den Unternehmer beim Einkauf
von Waren durch seine Mitarbeiter ist keine Leistung gegen Entgelt, sondern
Preisnachlass (BFH-Beschluss vom 17.09.1981 – V B 43/80, BStBl. II S. 775).
(2) 1Zuwendungen von Gegenständen (Sachzuwendungen) und sonstige

Leistungen an das Personal für dessen privaten Bedarf sind nach § 3 Abs. 1b
Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 9a UStG auch dann steuerbar, wenn sie unentgeltlich
sind (vgl. Abschnitt 3.3 Abs. 9). 2Die Steuerbarkeit setzt voraus, dass Leistungen
aus unternehmerischen (betrieblichen) Gründen für den privaten, außerhalb
des Dienstverhältnisses liegenden Bedarf des Arbeitnehmers ausgeführt werden
(vgl. BFH-Urteile vom 11.03.1988 – V R 30/84, BStBl. II S. 643, und V R
114/83, BStBl. II S. 651). 3Der Arbeitnehmer erhält Sachzuwendungen und
sonstige Leistungen unentgeltlich, wenn er seine Arbeit lediglich für den ver-
einbarten Barlohn und unabhängig von dem an alle Arbeitnehmer gerichteten
Angebot (vgl. BFH-Urteil vom 10.06.1999 – V R 104/98, BStBl. II S. 582)
oder unabhängig von dem Umfang der gewährten Zuwendungen leistet. 4Hie-
ran ändert der Umstand nichts, dass der Unternehmer die Zuwendungen zur
Ablösung tarifvertraglicher Verpflichtungen erbringt (vgl. BFH-Urteil vom
11.05.2000 – V R 73/99, BStBl. II S. 505). 5 Steuerbar sind auch Leistungen an
ausgeschiedene Arbeitnehmer auf Grund eines früheren Dienstverhältnisses
sowie Leistungen an Auszubildende. 6Bei unentgeltlichen Zuwendungen eines
Gegenstands an das Personal oder der Verwendung eines dem Unternehmen
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zugeordneten Gegenstands für den privaten Bedarf des Personals setzt die
Steuerbarkeit voraus, dass der Gegenstand oder seine Bestandteile zumindest zu
einem teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben (vgl. Abschnitte 3.3 und
3.4). 7Keine steuerbaren Umsätze sind Aufmerksamkeiten (vgl. Absatz 3) und
Leistungen, die überwiegend durch das betriebliche Interesse des Arbeitgebers
veranlasst sind (vgl. Absatz 4 und BFH-Urteil vom 09.07.1998 – V R 105/92,
BStBl. II S. 635).
(3) 1Aufmerksamkeiten sind Zuwendungen des Arbeitgebers, die nach ihrer

Art und nach ihrem Wert Geschenken entsprechen, die im gesellschaftlichen
Verkehr üblicherweise ausgetauscht werden und zu keiner ins Gewicht fallen-
den Bereicherung des Arbeitnehmers führen (vgl. BFH-Urteil vom 22.03.1985
– VI R 26/82, BStBl. II S. 641, R 19.6 LStR1)). 2Zu den Aufmerksamkeiten
rechnen danach gelegentliche Sachzuwendungen bis zu einem Wert von 60 €,
z.B. Blumen, Genussmittel, ein Buch oder ein Tonträger, die dem Arbeitneh-
mer oder seinen Angehörigen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereig-
nisses zugewendet werden. 3Gleiches gilt für Getränke und Genussmittel, die
der Arbeitgeber den Arbeitnehmern zum Verzehr im Betrieb unentgeltlich
überlässt.
(4) 1Nicht steuerbare Leistungen, die überwiegend durch das betriebliche

Interesse des Arbeitgebers veranlasst sind, liegen vor, wenn betrieblich ver-
anlasste Maßnahmen zwar auch die Befriedigung eines privaten Bedarfs der
Arbeitnehmer zur Folge haben, diese Folge aber durch die mit den Maß-
nahmen angestrebten betrieblichen Zwecke überlagert wird (vgl. EuGH-Urteil
vom 11.12.2008, C-371/07, Danfoss und AstraZeneca).2) 2Dies ist regelmäßig
anzunehmen, wenn die Maßnahme die dem Arbeitgeber obliegende Gestaltung
der Dienstausübung betrifft (vgl. BFH-Urteil vom 09.07.1998 – V R 105/92,
BStBl. II S. 635). 3Hierzu gehören insbesondere:
1. 1Leistungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, z.B. die Bereitstel-

lung von Aufenthalts- und Erholungsräumen sowie von betriebseigenen
Duschanlagen, die grundsätzlich von allen Betriebsangehörigen in An-
spruch genommen werden können. 2Auch die Bereitstellung von Bade-
und Sportanlagen kann überwiegend betrieblich veranlasst sein, wenn in
der Zurverfügungstellung der Anlagen nach der Verkehrsauffassung kein
geldwerter Vorteil zu sehen ist. 3Z.B. ist die Bereitstellung von Fußball-
oder Handballsportplätzen kein geldwerter Vorteil, wohl aber die Bereit-
stellung von Tennis- oder Golfplätzen (vgl. auch BFH-Urteil vom 27.09.
1996 – VI R 44/96, BStBl. II 1997 S. 146);

2. die betriebsärztliche Betreuung sowie die Vorsorgeuntersuchung des Ar-
beitnehmers, wenn sie im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des
Arbeitgebers liegt (vgl. BFH-Urteil vom 17.09.1982 – VI R 75/79,
BStBl. II 1983 S. 39);

3. betriebliche Fort- und Weiterbildungsleistungen;
4. die Überlassung von Arbeitsmitteln zur beruflichen Nutzung einschließlich

der Arbeitskleidung, wenn es sich um typische Berufskleidung, insbesonde-
re um Arbeitsschutzkleidung, handelt, deren private Nutzung so gut wie
ausgeschlossen ist;

5. das Zurverfügungstellen von Parkplätzen auf dem Betriebsgelände;

1) dtv 5785 ESt/LSt Nr. 5.
2)DStRE 2009, 168.
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6. 1Zuwendungen im Rahmen von Betriebsveranstaltungen, soweit sie sich
im üblichen Rahmen halten. 2Die Üblichkeit der Zuwendungen ist bis zu
einer Höhe von 110 € einschließlich Umsatzsteuer je Arbeitnehmer und
Betriebsveranstaltung nicht zu prüfen. 3 Satz 2 gilt nicht bei mehr als zwei
Betriebsveranstaltungen im Jahr. 4Die lohnsteuerrechtliche Beurteilung gilt
mit der Maßgabe, dass der in Satz 2 genannte Betrag keinen Freibetrag,
sondern eine Freigrenze darstellt (BFH-Urteil vom 10.05.2023 – V R 16/
21, BStBl. II S. 1023), entsprechend;

7. das Zurverfügungstellen von Betriebskindergärten;
8. das Zurverfügungstellen von Übernachtungsmöglichkeiten in gemieteten

Zimmern, wenn der Arbeitnehmer an weit von seinem Heimatort entfern-
ten Tätigkeitsstellen eingesetzt wird (vgl. BFH-Urteil vom 21.07.1994 – V
R 21/92, BStBl. II S. 881);

9. Schaffung und Förderung der Rahmenbedingungen für die Teilnahme an
einem Verkaufswettbewerb (vgl. BFH-Urteil vom 16.03.1995 – V R 128/
92, BStBl. II S. 651);

10. die Sammelbeförderung unter den in Absatz 15 Satz 2 bezeichneten Voraus-
setzungen;

11. die unentgeltliche Abgabe von Speisen anlässlich und während eines außer-
gewöhnlichen Arbeitseinsatzes, z.B. während einer außergewöhnlichen be-
trieblichen Besprechung oder Sitzung (vgl. EuGH-Urteil vom 11.12.2008,
Danfoss und AstraZeneca),1)

12. Die Übernahme von Umzugskosten durch den Arbeitgeber für die hiervon
begünstigten Arbeitnehmer, wenn die Kostenübernahme im ganz über-
wiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegt (vgl. BFH-Urteil
vom 06.06.2019 – V R 18/18, BStBl. II 2020 S. 293);

13. Aufwendungen für Outplacement-Leistungen zum Personalabbau (vgl.
BFH-Urteil vom 30.06.2022 – V R 32/20, BStBl. II 2023 S. 45).
(4a) 1Zum Vorsteuerabzug bei Aufmerksamkeiten, die die Grenze in Absatz 3

überschreiten, und bei Leistungen, die nicht durch das betriebliche Interesse
(Absatz 4) veranlasst sind, vgl. Abschnitt 3.3 Abs. 1 Satz 7 und Abschnitt 15.15.
2Eine Wertabgabe an Arbeitnehmer unterliegt in diesen Fällen nicht der
Umsatzsteuer.
(5) 1Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1, § 3 Abs. 1b oder § 3 Abs. 9a UStG

steuerbare Umsätze an Arbeitnehmer können steuerfrei, z.B. nach § 4 Nr. 10
Buchstabe b, Nr. 12 Satz 1, 18, 23 bis 25 UStG, sein. 2Die Überlassung von
Werkdienstwohnungen durch Arbeitgeber an Arbeitnehmer ist nach § 4 Nr. 12
Satz 1 Buchstabe a UStG steuerfrei (vgl. BFH-Urteile vom 30.07.1986 – V R
99/76, BStBl. II S. 877, und vom 07.10.1987 – V R 2/79, BStBl. II 1988
S. 88), wenn sie mehr als sechs Monate dauert. 3Überlässt ein Unternehmer in
seiner Pension Räume an eigene Saison-Arbeitnehmer, ist diese Leistung nach
§ 4 Nr. 12 Satz 2 UStG steuerpflichtig, wenn diese Räume wahlweise zur
vorübergehenden Beherbergung von Gästen oder zur Unterbringung des Sai-
sonpersonals bereitgehalten werden (vgl. BFH-Urteil vom 13.09.1988 – V R
46/83, BStBl. II S. 1021); vgl. auch Abschnitt 4.12.9 Abs. 2.

Bemessungsgrundlage
(6) 1Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die entgeltlichen Lie-

ferungen und sonstigen Leistungen an Arbeitnehmer (Absatz 1) ist die Vor-

1)DStRE 2009, 168.
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schrift über die Mindestbemessungsgrundlage in § 10 Abs. 5 Nr. 2 UStG zu
beachten. 2Danach ist als Bemessungsgrundlage mindestens der in § 10 Abs. 4
UStG bezeichnete Wert (Einkaufspreis, Selbstkosten, Ausgaben, vgl. Absatz 7)
abzüglich der Umsatzsteuer anzusetzen, wenn dieser den vom Arbeitnehmer
tatsächlich aufgewendeten (gezahlten) Betrag abzüglich der Umsatzsteuer über-
steigt. 3Der Umsatz ist jedoch höchstens nach dem marktüblichen Entgelt zu
bemessen (vgl. Abschnitt 10.7 Abs. 1). 4Beruht die Verbilligung auf einem
Belegschaftsrabatt, z.B. bei der Lieferung von sog. Jahreswagen an Werksange-
hörige in der Automobilindustrie, liegen die Voraussetzungen für die Anwen-
dung der Vorschrift des § 10 Abs. 5 Nr. 2 UStG regelmäßig nicht vor;
Bemessungsgrundlage ist dann der tatsächlich aufgewendete Betrag abzüglich
Umsatzsteuer. 5Zuwendungen, die der Unternehmer in Form eines Sachlohns
als Vergütung für geleistete Dienste gewährt, sind nach den Werten des § 10
Abs. 4 UStG zu bemessen; dabei sind auch die nicht zum Vorsteuerabzug
berechtigenden Ausgaben in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. 6Eine
Leistung unterliegt nur dann der Mindestbemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 5
Nr. 2 UStG, wenn sie ohne Entgeltvereinbarung als unentgeltliche Leistung
steuerbar wäre (vgl. BFH-Urteile vom 15.11.2007 – V R 15/06, BStBl. II 2009
S. 423, vom 27.02.2008 – XI R 50/07, BStBl. II 2009 S. 426, und vom 29.05.
2008 – V R 12/07, BStBl. II 2009 S. 428 sowie Abschnitt 10.7).
(7) 1Die Bemessungsgrundlage für die unentgeltlichen Lieferungen und

sonstigen Leistungen an Arbeitnehmer (Absatz 2) ist in § 10 Abs. 4 UStG
geregelt. 2Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für unentgeltliche
Lieferungen (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG) ist vom Einkaufspreis zuzüglich
der Nebenkosten für den Gegenstand oder für einen gleichartigen Gegenstand
oder mangels eines Einkaufspreises von den Selbstkosten, jeweils zum Zeit-
punkt des Umsatzes, auszugehen. 3Der Einkaufspreis entspricht in der Regel
dem Wiederbeschaffungspreis des Unternehmers. 4Die Selbstkosten umfassen
alle durch den betrieblichen Leistungsprozess entstehenden Ausgaben. 5Bei der
Ermittlung der Bemessungsgrundlage für unentgeltliche sonstige Leistungen
(§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 UStG) ist von den bei der Ausführung dieser
Leistungen entstandenen Ausgaben auszugehen. 6Hierzu gehören auch die
anteiligen Gemeinkosten. 7 In den Fällen des § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG
sind aus der Bemessungsgrundlage solche Ausgaben auszuscheiden, die nicht
zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben.
(8) 1Die in § 10 Abs. 4 UStG vorgeschriebenen Werte weichen grund-

sätzlich von den für Lohnsteuerzwecke anzusetzenden Werten (§ 8 Abs. 2 und 3
EStG1), R 8.1 und R 8.2 LStR) ab. 2 In bestimmten Fällen (vgl. Absätze 9, 11,
14, 18) ist es jedoch aus Vereinfachungsgründen nicht zu beanstanden, wenn
für die umsatzsteuerrechtliche Bemessungsgrundlage von den lohnsteuerrecht-
lichen Werten ausgegangen wird. 3Diese Werte sind dann als Bruttowerte
anzusehen, aus denen zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage die Umsatz-
steuer herauszurechnen ist. 4Der Freibetrag nach § 8 Abs. 3 Satz 2 EStG von
1.080 € bleibt bei der umsatzsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage unbe-
rücksichtigt.
Einzelfälle
(9) 1Erhalten Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber freie Verpflegung, freie

Unterkunft oder freie Wohnung, ist von den Werten auszugehen, die in der
SvEV2) in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt sind. 2 Für die Gewährung

1) dtv 5785 ESt/LSt Nr. 1.
2) dtv 5765 Steuergesetze Nr. 21.
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von Unterkunft und Wohnung kann unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 12
Satz 1 Buchstabe a UStG Steuerfreiheit in Betracht kommen (vgl. Absatz 5).
3Die Gewährung der Verpflegung unterliegt dem allgemeinen Steuersatz (vgl.
BFH-Urteil vom 24.11.1988 – V R 30/83, BStBl. II 1989 S. 210; Abschnitt
3.6). 4Abschnitt 10.1 Abs. 12 kann entsprechend angewendet werden.
(10) 1Bei der Abgabe von Mahlzeiten an die Arbeitnehmer ist hinsichtlich

der Ermittlung der Bemessungsgrundlage zu unterscheiden, ob es sich um eine
unternehmenseigene Kantine oder um eine vom Unternehmer (Arbeitgeber)
nicht selbst betriebene Kantine handelt. 2Eine unternehmenseigene Kantine ist
nur anzunehmen, wenn der Unternehmer die Mahlzeiten entweder selbst
herstellt oder die Mahlzeiten vor der Abgabe an die Arbeitnehmer mehr als nur
geringfügig be- oder verarbeitet bzw. aufbereitet oder ergänzt. 3Von einer nicht
selbst betriebenen Kantine ist auszugehen, wenn die Mahlzeiten nicht vom
Arbeitgeber/Unternehmer selbst (d.h. durch eigenes Personal) zubereitet und
an die Arbeitnehmer abgegeben werden. 4Überlässt der Unternehmer (Arbeit-
geber) im Rahmen der Fremdbewirtschaftung Küchen- und Kantinenräume,
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Koch- und Küchengeräte
u.Ä., ist der Wert dieser Gebrauchsüberlassung bei der Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage für die Mahlzeiten nicht zu berücksichtigen.
(11) 1Bei der unentgeltlichen Abgabe von Mahlzeiten an die Arbeitnehmer

durch unternehmenseigene Kantinen ist aus Vereinfachungsgründen bei der
Ermittlung der Bemessungsgrundlage von dem Wert auszugehen, der dem
amtlichen Sachbezugswert nach der SvEV entspricht (vgl. R 8.1 Abs. 7 LStR).
2Werden die Mahlzeiten in unternehmenseigenen Kantinen entgeltlich abge-
geben, ist der vom Arbeitnehmer gezahlte Essenspreis, mindestens jedoch der
Wert der Besteuerung zu Grunde zu legen, der dem amtlichen Sachbezugswert
nach der SvEVentspricht (vgl. R 8.1 Abs. 7 LStR). 3Abschläge für Jugendliche,
Auszubildende und Angehörige der Arbeitnehmer sind nicht zulässig.

Beispiel 1:
Wert der Mahlzeit 4,40 €
Zahlung des Arbeitnehmers 1,00 €
maßgeblicher Wert 4,40 €
darin enthalten 19⁄119 Umsatzsteuer (Steuersatz 19 %) ./. 0,70 €
Bemessungsgrundlage 3,70 €

Beispiel 2:
Wert der Mahlzeit 4,40 €
Zahlung des Arbeitnehmers 4,50 €
maßgeblicher Wert 4,50 €
darin enthalten 19⁄119 Umsatzsteuer (Steuersatz 19 %) ./. 0,72 €
Bemessungsgrundlage 3,78 €.

4 In den Beispielen 1 und 2 wird von den Sachbezugswerten 2025 ausgegangen
(vgl. BMF-Schreiben vom 10.12.2024, BStBl. I S. 1603). 5 Soweit unterschied-
liche Mahlzeiten zu unterschiedlichen Preisen verbilligt an die Arbeitnehmer
abgegeben werden, kann bei der umsatzsteuerrechtlichen Bemessungsgrund-
lage von dem für Lohnsteuerzwecke gebildeten Durchschnittswert ausgegangen
werden.
(12) Bei der Abgabe von Mahlzeiten durch eine vom Unternehmer (Ar-

beitgeber) nicht selbstbetriebene Kantine oder Gaststätte gilt Folgendes:
1. 1Vereinbart der Arbeitgeber mit dem Kantinenbetreiber bzw. Gastwirt die
Zubereitung und die Abgabe von Essen an die Arbeitnehmer zum Verzehr
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an Ort und Stelle und hat der Kantinenbetreiber bzw. Gastwirt einen Zah-
lungsanspruch gegen den Arbeitgeber, liegt einerseits ein Leistungsaustausch
zwischen Kantinenbetreiber bzw. Gastwirt und Arbeitgeber und andererseits
ein Leistungsaustausch des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer vor.
2Der Arbeitgeber bedient sich in diesen Fällen des Kantinenbetreibers bzw.
Gastwirts zur Beköstigung seiner Arbeitnehmer. 3 Sowohl in dem Verhältnis
Kantinenbetreiber bzw. Gastwirt – Arbeitgeber als auch im Verhältnis Arbeit-
geber – Arbeitnehmer liegt eine sonstige Leistung vor.

Beispiel 1:
1Der Arbeitgeber vereinbart mit einem Gastwirt die Abgabe von Essen an seine Arbeitnehmer
zu einem Preis von 5,00 € je Essen. 2Der Gastwirt rechnet über die ausgegebenen Essen mit
dem Arbeitgeber auf der Grundlage dieses Preises ab. 3Die Arbeitnehmer haben einen Anteil
am Essenspreis von 2,00 € zu entrichten, den der Arbeitgeber von den Arbeitslöhnen einbehält.
4Nach § 3 Abs. 9 UStG erbringen der Gastwirt an den Arbeitgeber und der Arbeitgeber an den
Arbeitnehmer je eine sonstige Leistung. 5Der Preis je Essen beträgt für den Arbeitgeber 5,00 €.
6Als Bemessungsgrundlage für die Abgabe der Mahlzeiten des Arbeitgebers an den Arbeitneh-
mer ist der Betrag von 4,20 € (5,00 € abzüglich 19⁄119 Umsatzsteuer) anzusetzen. 7Der Arbeit-
geber kann die ihm vom Gastwirt für die Beköstigungsleistungen gesondert in Rechnung
gestellte Umsatzsteuer unter den Voraussetzungen des § 15 UStG als Vorsteuer abziehen.

2. 1Bestellt der Arbeitnehmer in einer Gaststätte selbst sein gewünschtes Essen
nach der Speisekarte und bezahlt dem Gastwirt den – ggf. um einen Arbeit-
geberzuschuss geminderten – Essenspreis, liegt eine sonstige Leistung des
Gastwirts an den Arbeitnehmer vor. 2Ein Umsatzgeschäft zwischen Arbeit-
geber und Gastwirt besteht nicht. 3 Im Verhältnis des Arbeitgebers zum
Arbeitnehmer ist die Zahlung des Essenszuschusses ein nicht umsatzsteuer-
barer Vorgang. 4Bemessungsgrundlage der sonstigen Leistung des Gastwirts
an den Arbeitnehmer ist der von dem Arbeitnehmer an den Gastwirt
gezahlte Essenspreis zuzüglich des ggf. gezahlten Arbeitgeberzuschusses (Ent-
gelt von dritter Seite).

Beispiel 2:
1Der Arbeitnehmer kauft in einer Gaststätte ein Mittagessen, welches mit einem Preis von 4 €
ausgezeichnet ist. 2Er übergibt dem Gastwirt eine Essensmarke des Arbeitgebers im Wert von
1 € und zahlt die Differenz in Höhe von 3 €. 3Der Gastwirt lässt sich den Wert der Essens-
marken wöchentlich vom Arbeitgeber erstatten.
4Bemessungsgrundlage beim Gastwirt ist der Betrag von 4 € abzüglich Umsatzsteuer. 5Die
Erstattung der Essensmarke (Arbeitgeberzuschuss) führt nicht zu einer steuerbaren Sachzuwen-
dung an den Arbeitnehmer. 6Der Arbeitgeber kann aus der Abrechnung des Gastwirts keinen
Vorsteuerabzug geltend machen.

3. Vereinbart der Arbeitgeber mit einem selbständigen Kantinenpächter (z.B.
Caterer), dass dieser die Kantine in den Räumen des Arbeitgebers betreibt
und die Verpflegungsleistungen an die Arbeitnehmer im eigenen Namen
und für eigene Rechnung erbringt, liegt ein Leistungsaustausch zwischen
Caterer und Arbeitnehmer vor (vgl. BFH-Beschluss vom 18.07.2002 – V B
112/01, BStBl. II 2003 S. 675).

Beispiel 3:
1Der Arbeitgeber und der Caterer vereinbaren, dass der Caterer die Preise für die Mittags-
verpflegung mit dem Arbeitgeber abzustimmen hat. 2Der Arbeitgeber zahlt dem Caterer einen
jährlichen (pauschalen) Zuschuss (Arbeitgeberzuschuss). 3Der Zuschuss wird anhand der Zahl
der durchschnittlich ausgegebenen Essen je Kalenderjahr ermittelt oder basiert auf einem
prognostizierten „Verlust“ (Differenz zwischen den voraussichtlichen Zahlungen der Arbeitneh-
mer und Kosten der Mittagsverpflegung).
4Ein Leistungsaustausch zwischen Arbeitgeber und Caterer sowie zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer besteht nicht. 5Bemessungsgrundlage der sonstigen Leistung des Caterers an den
Arbeitnehmer ist der von dem Arbeitnehmer an den Caterer gezahlte Essenspreis zuzüglich des
ggf. gezahlten Arbeitgeberzuschusses. 6Diese vom Arbeitgeber in pauschalierter Form gezahlten
Beträge sind Entgelt von dritter Seite (vgl. Abschnitt 10.2 Abs. 5 Satz 5). 7Da der Arbeitgeber
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keine Leistung vom Caterer erhält, ist er nicht zum Vorsteuerabzug aus der Zahlung des
Zuschusses an den Caterer berechtigt.

(13) 1 In den Fällen, in denen Verpflegungsleistungen anlässlich einer unter-
nehmerisch bedingten Auswärtstätigkeit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber
empfangen und in voller Höhe getragen werden, kann der Arbeitgeber den
Vorsteuerabzug aus den entstandenen Verpflegungskosten in Anspruch neh-
men, wenn die Aufwendungen durch Rechnungen mit gesondertem Ausweis
der Umsatzsteuer auf den Namen des Unternehmers oder durch Kleinbetrags-
rechnungen im Sinne des § 33 UStDV1) belegt sind. 2Es liegt keine einer
entgeltlichen Leistung gleichstellte unentgeltliche Wertabgabe vor. 3Über-
nimmt der Arbeitgeber die Kosten des Arbeitnehmers für eine dienstlich ver-
anlasste Hotelübernachtung einschließlich Frühstück und kürzt der Arbeitgeber
wegen des Frühstücks dem Arbeitnehmer den ihm zustehenden Reisekosten-
zuschuss auch um einen höheren Betrag als den maßgeblichen Sachbezugswert,
liegt keine entgeltliche Frühstücksgestellung des Arbeitgebers an den Arbeit-
nehmer vor.
(14) 1Zu den unentgeltlichen Wertabgaben rechnen auch unentgeltliche

Deputate, z.B. im Bergbau und in der Land- und Forstwirtschaft, und die
unentgeltliche Abgabe von Getränken und Genussmitteln zum häuslichen
Verzehr, z.B. Haustrunk im Brauereigewerbe, Freitabakwaren in der Tabakwa-
renindustrie. 2Das Gleiche gilt für Sachgeschenke, Jubiläumsgeschenke und
ähnliche Zuwendungen aus Anlass von Betriebsveranstaltungen, soweit diese
Zuwendungen weder Aufmerksamkeiten (vgl. Absatz 3) noch Leistungen im
überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers (vgl. Absatz 4) sind.
3Als Bemessungsgrundlage sind in diesen Fällen grundsätzlich die in § 10 Abs. 4
Satz 1 Nr. 1 UStG bezeichneten Werte anzusetzen. 4Aus Vereinfachungsgrün-
den kann von den nach den lohnsteuerrechtlichen Regelungen (vgl. R 8.1
Abs. 2, R 8.2 Abs. 2 LStR) ermittelten Werten ausgegangen werden.
(15) 1Unentgeltliche Beförderungen der Arbeitnehmer von ihrem

Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthaltsort oder von einer Sammelhaltestelle, z.B.
einem Bahnhof, zum Arbeitsplatz durch betriebseigene Kraftfahrzeuge oder
durch vom Arbeitgeber beauftragte Beförderungsunternehmer sind nach § 3
Abs. 9a Nr. 2 UStG steuerbar, sofern sie nicht im überwiegenden betrieblichen
Interesse des Arbeitgebers liegen. 2Nicht steuerbare Leistungen im überwie-
genden betrieblichen Interesse sind z.B. in den Fällen anzunehmen, in denen
1. die Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Zeitaufwand durchgeführt werden könnte (vgl. BFH-
Urteil vom 15.11.2007 – V R 15/06, BStBl. II 2009 S. 423),

2. die Arbeitnehmer an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten oder an verschie-
denen Stellen eines weiträumigen Arbeitsgebiets eingesetzt werden, oder

3. im Einzelfall die Beförderungsleistungen wegen eines außergewöhnlichen
Arbeitseinsatzes erforderlich werden oder wenn sie hauptsächlich dem Mate-
rialtransport an die Arbeitsstelle dienen und der Arbeitgeber dabei einige
Arbeitnehmer unentgeltlich mitnimmt (vgl. BFH-Urteil vom 09.07.1998 –
V R 105/92, BStBl. II S. 635).

3Ergänzend wird auf das BFH-Urteil vom 11.05.2000 – V R 73/99, BStBl. II
S. 505, verwiesen. 4Danach ist das Gesamtbild der Verhältnisse entscheidend.
5Die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ist nur ein Umstand,
der neben anderen in die tatsächliche Würdigung einfließt.

1)Nr. 2.
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(16) 1Die Bemessungsgrundlage für die unentgeltlichen Beförderungsleis-
tungen des Arbeitgebers richtet sich nach den bei der Ausführung der Umsätze
entstandenen Ausgaben (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 UStG). 2Es ist nicht zu
beanstanden, wenn der Arbeitgeber die entstandenen Ausgaben schätzt, soweit
er die Beförderung mit betriebseigenen Fahrzeugen durchführt. 3Die Bemes-
sungsgrundlage für die Beförderungsleistungen eines Monats kann z.B. pauschal
aus der Zahl der durchschnittlich beförderten Arbeitnehmer und aus dem Preis
für eine Monatskarte für die kürzeste und weiteste gefahrene Strecke (Durch-
schnitt) abgeleitet werden.

Beispiel:
1Ein Unternehmer hat in einem Monat durchschnittlich 6 Arbeitnehmer mit einem betriebs-
eigenen Fahrzeug unentgeltlich von ihrer Wohnung zur Arbeitsstätte befördert. 2Die kürzeste
Strecke von der Wohnung eines Arbeitnehmers zur Arbeitsstätte beträgt 10 km, die weiteste 30 km
(Durchschnitt 20 km).
3Die Bemessungsgrundlage für die Beförderungsleistungen in diesem Monat berechnet sich wie
folgt:
6 Arbeitnehmer × 76 € (Monatskarte für 20 km) = 456,00 € abzüglich 29,83 € Umsatzsteuer
(Steuersatz 7 %) = 426,17 €.

4Zur Anwendung der Steuerermäßigung des § 12 Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b
UStG vgl. Abschnitt 12.15.
(17) 1Werden von Verkehrsbetrieben die Freifahrten aus betrieblichen

Gründen für den privaten, außerhalb des Dienstverhältnisses liegenden Bedarf
der Arbeitnehmer, ihrer Angehörigen und der Pensionäre gewährt, sind die
Freifahrten nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG steuerbar. 2Die als Bemessungsgrund-
lage anzusetzenden Ausgaben sind nach den jeweiligen örtlichen Verhältnissen
zu ermitteln und können im Allgemeinen mit 25 % des normalen Preises für
den überlassenen Fahrausweis oder eines der Fahrberechtigung entsprechenden
Fahrausweises angenommen werden. 3Die Umsatzsteuer ist herauszurechnen.
(18) 1Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung der Überlassung von Fahr-

zeugen an Arbeitnehmer zu deren privater Nutzung vgl. Abschnitt 15.23 Abs. 8
bis 12. 2Leistet der Arbeitnehmer in diesen Fällen Zuzahlungen, vgl. BMF-
Schreiben vom 30.12.1997, BStBl. I 1998 S. 110.
(19) 1Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung unentgeltlicher oder verbil-

ligter Reisen für Betriebsangehörige vgl. Abschnitt 25.3 Abs. 4. 2Wendet ein
Hersteller bei einem Verkaufswettbewerb ausgelobte Reiseleistungen seinen
Vertragshändlern unter der Auflage zu, die Reisen bestimmten Arbeitnehmern
zu gewähren, kann der Händler steuerbare Reiseleistungen an seine Arbeitneh-
mer ausführen. 3Wendet der Hersteller Reiseleistungen unmittelbar Arbeitneh-
mern seiner Vertragshändler zu, erbringt der Vertragshändler insoweit keine
steuerbaren Leistungen an seine Arbeitnehmer (vgl. BFH-Urteil vom 16.03.
1995 – V R 128/92, BStBl. II S. 651).

1.9 Inland – Ausland
(1) 1Das Inland umfasst das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland

mit Ausnahme der in § 1 Abs. 2 Satz 1 UStG bezeichneten Gebiete, zu denen
unter anderem die Freizonen im Sinne des Artikels 243 UZK gehören. 2Es
handelt sich dabei um die Freihäfen Bremerhaven und Cuxhaven, die vom
übrigen deutschen Teil des Zollgebiets der Union getrennt sind. 3Botschaften,
Gesandtschaften und Konsulate anderer Staaten gehören selbst bei bestehender
Exterritorialität zum Inland. 4Das Gleiche gilt für Einrichtungen, die von
Truppen anderer Staaten im Inland unterhalten werden. 5Zum Inland gehört
auch der Transitbereich deutscher Flughäfen (vgl. BFH-Urteil vom 03.11.2005
– V R 63/02, BStBl. II 2006 S. 337).
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(2) 1Zum Ausland gehören das Drittlandsgebiet (einschließlich der Gebiete,
die nach § 1 Abs. 2 Satz 1 UStG vom Inland ausgenommen sind) und das
übrige Gemeinschaftsgebiet (vgl. Abschnitt 1.10). 2Die österreichischen Ge-
meinden Mittelberg (Kleines Walsertal) und Jungholz in Tirol gehören zum
Ausland im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 2 UStG; die Einfuhr in diesen Gebieten
unterliegt jedoch der deutschen Einfuhrumsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG).
(3) Als Strandlinie im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 UStG gelten die normalen

und geraden Basislinien im Sinne der Artikel 5 und 7 des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen vom 10.12.1982, das für Deutschland am
16.11.1994 in Kraft getreten ist (BGBl. 1994 II S. 1798, BGBl. 1995 II S. 602).

1.10 Gemeinschaftsgebiet – Drittlandsgebiet
(1) 1Das Gemeinschaftsgebiet umfasst das Inland der Bundesrepublik

Deutschland im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 UStG sowie die unionsrechtlichen
Inlandsgebiete der übrigen EU-Mitgliedstaaten (übriges Gemeinschaftsgebiet).
2Zum übrigen Gemeinschaftsgebiet gehören:
– Belgien,
– Bulgarien,
– Dänemark (ohne Grönland und die Färöer),
– Estland,
– Finnland (ohne die Åland-Inseln),
– Frankreich (ohne Guadeloupe, Französisch-Guyana, Martinique, Mayotte,
Réunion, Saint-Barthélemy und Saint Martin) zuzüglich des Fürstentums
Monaco,
– Griechenland (ohne Berg Athos),
– Irland,
– Italien (ohne Livigno, Campione d’Italia und den zum italienischen Hoheits-
gebiet gehörenden Teil des Luganer Sees),
– Kroatien,
– Lettland,
– Litauen,
– Luxemburg,
–Malta,
– Niederlande (ohne das überseeische Gebiet Aruba und ohne die Inseln
Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba und Sint Eustatius),
– Österreich,
– Polen,
– Portugal (einschließlich Madeira und der Azoren),
– Rumänien,
– Schweden,
– Slowakei,
– Slowenien,
– Spanien (einschließlich Balearen, ohne Kanarische Inseln, Ceuta und Melil-
la),
– Tschechien,
– Ungarn,
– bis zum 31.12.2020: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
(ohne die überseeischen Länder und Gebiete und die Selbstverwaltungsgebie-
te der Kanalinseln Jersey und Guernsey) zuzüglich der Insel Man; zum
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umsatzsteuerrechtlichen Status von Nordirland ab dem 01.01.2021 vgl. Ab-
satz 3;
– Zypern (ohne die Landesteile, in denen die Regierung der Republik Zypern
keine tatsächliche Kontrolle ausübt) einschließlich der Hoheitszonen des Ver-
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (Akrotiri und Dheke-
lia) auf Zypern; zu den ab dem 01.01.2021 geltenden Sonderregelungen
hinsichtlich der Hoheitszonen vgl. Absatz 3.
(2) 1Das Drittlandsgebiet umfasst die Gebiete, die nicht zum Gemeinschafts-

gebiet gehören, u.a. auch Andorra, Gibraltar, San Marino und den Vatikan.
2Das Drittlandsgebiet umfasst nach dem 31.12.2020 grundsätzlich auch das
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland. 3Zu den ab dem
01.01.2021 geltenden Sonderregelungen vgl. Absatz 3.
(3) 1 Für die Umsatzbesteuerung des Warenverkehrs wird Nordirland auch

nach dem 31.12.2020 als zum Gemeinschaftsgebiet zugehörig behandelt (vgl.
§ 30 Abs. 1 UStG). 2 Im Warenverkehr mit Nordirland finden daher auch nach
diesem Zeitpunkt die für den innergemeinschaftlichen Handel geltenden Vor-
schriften zur Umsatzsteuer Anwendung (vgl. BMF-Schreiben vom 10.12.2020,
BStBl. I S. 1370). 3Nach dem 31.12.2020 ausgeführte Umsätze mit Ursprungs-
oder Bestimmungsort in den britischen Hoheitszonen Akrotiri und Dhekelia
auf Zypern gelten als Umsätze mit Ursprungs- oder Bestimmungsort in der
Republik Zypern.

1.11 Umsätze in Freihäfen usw. (§ 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 UStG)
(1) Unter § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 UStG fallen z.B. der Verkauf von

Tabakwaren aus Automaten in Freizonen im Sinne des Artikels 243 UZK
(Freihäfen) sowie Lieferungen und innergemeinschaftliche Erwerbe von
Schiffsausrüstungsgegenständen, Treibstoff und Proviant an private Schiffs-
eigentümer zur Ausrüstung und Versorgung von Wassersportfahrzeugen.
(2) Unter § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UStG fallen z.B. die Abgabe von Speisen

und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle, Beförderungen für private
Zwecke, Reparaturen an Wassersportfahrzeugen, die Veranstaltung von Wasser-
sport-Lehrgängen und die Vermietung eines Röntgengerätes an einen Arzt.
(3) 1Bei Lieferungen und sonstigen Leistungen an juristische Personen des

öffentlichen Rechts sowie bei deren innergemeinschaftlichem Erwerb in den
bezeichneten Gebieten enthält § 1 Abs. 3 Satz 2 UStG eine Vermutung, dass
die Umsätze an diese Personen für ihren hoheitlichen und nicht für ihren
unternehmerischen Bereich ausgeführt werden. 2Der Unternehmer kann je-
doch anhand von Aufzeichnungen und Belegen, z.B. durch eine Bescheinigung
des Abnehmers, das Gegenteil glaubhaft machen.

1.12 Freihafen-Veredelungsverkehr, Freihafenlagerung und einfuhr-
umsatzsteuerrechtlich freier Verkehr (§ 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 und 5
UStG)
(1) 1Der Freihafen-Veredelungsverkehr im Sinne von § 12b EUStBV1) dient

der Veredelung von Unionswaren (Artikel 5 Nr. 23 UZK), die in einer
Freizone im Sinne des Artikels 243 UZK (Freihafen) bearbeitet oder verarbeitet
und anschließend im Inland oder in den österreichischen Gebieten Jungholz
und Mittelberg eingeführt werden. 2Die vorübergehende Lagerung von Uni-
onswaren kann nach § 12a EUStBV im Freihafen zugelassen werden, wenn

1)Nr. 3.
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dort für den Außenhandel geschaffene Anlagen sonst nicht wirtschaftlich aus-
genutzt werden können und der Freihafen durch die Lagerung seinem Zweck
nicht entfremdet wird. 3Bei der Einfuhr der veredelten oder vorübergehend
gelagerten Gegenstände im Inland oder in den österreichischen Gebieten Jung-
holz und Mittelberg wird keine Einfuhrumsatzsteuer erhoben.
(2) Steuerbare Lieferungen liegen nach § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a

UStG vor, wenn sich der Lieferungsgegenstand im Zeitpunkt der jeweiligen
Lieferung in einem zollamtlich bewilligten Freihafen-Veredelungsverkehr oder
in einer zollamtlich besonders zugelassenen Freihafenlagerung befindet.

Beispiel:
1Der Unternehmer A in Hannover übersendet dem Freihafen-Unternehmer B Rohlinge. 2Er
beauftragt ihn, daraus Zahnräder herzustellen. 3B versendet die von ihm im Rahmen eines bewil-
ligten Freihafen-Veredelungsverkehrs gefertigten Zahnräder auf Weisung des A an dessen Abneh-
mer C in Lübeck. 4 Für die Einfuhr wird keine Einfuhrumsatzsteuer erhoben.
5Die nach § 3 Abs. 6 UStG im Freihafen bewirkte Lieferung des A an C ist nach § 1 Abs. 3 Satz 1
Nr. 4 Buchstabe a UStG wie eine Lieferung im Inland zu behandeln.

(3) Steuerbare Lieferungen nach § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a UStG
liegen nicht vor, wenn der Lieferungsgegenstand nicht in das Inland gelangt
oder wenn die Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer auf anderen Vorschriften
als den §§ 12a oder 12b EUStBV beruht.
(4) Durch die Regelung des § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b UStG

werden insbesondere in Abholfällen technische Schwierigkeiten beim Abzug
der Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer vermieden.

Beispiel:
1Ein Importeur lässt einen im Freihafen lagernden, aus dem Drittlandsgebiet stammenden Gegen-
stand bei einer vorgeschobenen Zollstelle (§ 21 Abs. 2a UStG) in den freien Verkehr überführen
(Artikel 201 UZK).1) 2Anschließend veräußert er den Gegenstand. 3Der Abnehmer holt den
Gegenstand im Freihafen ab und verbringt ihn in das Inland.
4Die Lieferung des Importeurs unterliegt nach § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b UStG der
Umsatzsteuer. 5Er kann die entstandene Einfuhrumsatzsteuer nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG
als Vorsteuer abziehen. 6Der Abnehmer ist unter den Voraussetzungen des § 15 UStG zum
Vorsteuerabzug berechtigt.

(5) 1Unter § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 UStG fallen insbesondere die sonstigen
Leistungen des Veredelers, des Lagerhalters und des Beförderungsunternehmers
im Rahmen eines zollamtlich bewilligten Freihafen-Veredelungsverkehrs oder
einer zollamtlich besonders zugelassenen Freihafenlagerung. 2Beförderungen
der veredelten Gegenstände aus dem Freihafen in das Inland sind deshalb
insgesamt steuerbar und auf Grund des § 4 Nr. 3 Satz 1 Buchstabe a Doppel-
buchstabe bb Satz 2 UStG auch insgesamt steuerpflichtig.

1) Zum Vorsteuerabzug vgl. A 15.10 Abs. 2 und 3 UStAE.
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